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Gerechtigkeit und Frieden in Guatemala
Als Christen und Mitglieder des Komitees für Gerechtigkeit und

Frieden sind uns die katastrophalen Zustände in Guatemala bewusst. Wir
fassen sie als eine Herausforderung Gottes auf. Wir bitten alle Christen,
sich mit den Ursachen dieser Zustände auseinanderzusetzen und in der

Nachfolge Christi Stellung zu nehmen. Die vorliegende Botschaft kommt
aus den Überlegungen über die bisherige und die zu erwartende Rolle der

Christen in unserem Land.
Äussere Symptome der Wirtschaftskrise sind der Rückgang des

Tourismus, des Exports, die Auflösung der mittelamerikanischen Wirt-
Schaftsgemeinschaft, die Kapitalflucht und die darauffolgende Still-
legung der meisten Produktionsbereiche. Krisenbekämpfungsmassnah-

men, wie der Bau einer Umfahrungsstrasse oder eines Wasserkraftwer-
kes, werden sowohl von den Armen als auch von Politikern und Wirt-
schaftlern der herrschenden Schicht mit Skepsis betrachtet. Sie führen

nur zu mehr Korruption, grösseren Schulden und mehr Abhängigkeit, je-
doch ohne sicheren Erfolg. Das heute bedrängendste Symptom aber ist
die Unterernährung der Armen. Mehr Arbeitslosigkeit heisst für sie mehr

Hunger. In Guatemala, mit seinem fruchtbaren Boden, ist die zunehmen-
de Armut ausschliesslich eine Frage der Güterverteilung. Die Wirt-
schaftsstrukturen stehen in totalem Widerspruch zu Gottes Plan von Ge-

rechtigkeit und menschlicher Würde.
In Guatemala sind die Opfer der Wirtschaftskrise zugleich die Opfer

der politischen Repression. Das Land ist zum Land des Todes geworden.
Ereignisse wie die Massaker von Chuabajito im letzten April, von Santa
Cruz del Quiché im August und von Coya und Rabinal kürzlich sind ein

grausamer Ausdruck des politischen Versagens. Die Regierung ist völlig
ausserstande, die dringendsten Probleme der Gesellschaft zu lösen und
ein Minimum an Einigkeit unter der Bevölkerung zu erreichen. Um die
Macht nicht zu verlieren, greift sie auf eine Massenmordpolitik zurück.
Die Wahlkampagne ist eine Maskerade, die dem Regime den Schein der

Demokratie verleihen soll.
Als Christen erkennen wir in den Opfern der Unterdrückung die Zü-

ge des gekreuzigten Christus. Weil die Kirche die Botschaft der Befreiung
der Armen verbreitete, wurde auch sie Ziel der Repression. Zahllose Ka-
techeten und Kirchenmitglieder sind bedroht und verfolgt worden. Ande-
re wurden ermordet oder ausgewiesen. Auf diese Weise sojl die Kirche
eingeschüchtert und von den Unterdrückten ferngehalten werden.

Die Kirche nimmt dieses Leiden auf sich, denn - so die Meinung der

guatemaltekischen Bischofskonferenz vom 6. August 1981 - Christus hat
ihr die Aufgabe anvertraut, sein Volk vor der Sünde und deren Folgen zu
bewahren. Sie verkündet die Erlösung und verurteilt alles, was der weltli-
chen und der ewigen Verheissung Gottes für die Menschheit entgegen-
steht.
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Es ist gefährlich, die Stimme gegen Ungerechtigkeit zu erheben. Die
Versuchung ist gross, ins Schweigen zu flüchten. Im Licht des Evangeli-
ums müssen wir die Frage stellen, wie weit sich die Kirche der wirklichen
Bedürfnisse der Bevölkerung annimmt, wenn vor allem ihre Institutionen
und die Gestaltung von Gottesdiensten im Zentrum ihres Interesses ste-
hen. Wenn wir uns als Kirche nicht mit den Problemen, dem Leiden und
der Hoffnung von Millionen von Campesinos in Guatemala identifizie-
ren, dann entfernen wir uns nicht nur vom Volk, sondern auch von Chri-
stus.

Es gibt auch eine andere Art des Schweigens, nämlich wenn die Kir-
che an den echten Problemen des Volkes vorbeiredet, um sich nicht zu
kompromittieren. Theorien und Prinzipien sind selten eine Antwort auf
spezifische und drängende Fragen eines einfachen Christen. Abstrakte
Theologie bleibt insofern passiv, als sie der unterjochten christlichen
Masse keinen Halt und keine Unterstützung bietet.

Schlimmer als das Schweigen ist jedoch die Teilnahme eines Teils
der Kirche an der Ausbeutung und Diskriminierung des Volkes. Wenn die
Kirche erlaubt, dass ihre Sprache und ihre Symbole zur Legitimierung
von politischer Unterdrückung verwendet werden, dann wird sie zum
Träger katastrophaler Nachrichten. Statt dessen sollte sie den Armen die
Gute Nachricht bringen. Um ihrer Aufgabe treu zu bleiben, muss die Kir-
che jene Mächte entlarven, die sich als Verteidiger des Christentums aus-
geben, um die Privilegien einer kleinen Minderheit zu bewahren und die
wirkliche christliche Bevölkerung zu verfolgen.

Was Guatemala derzeit erlebt, ist ein Höhepunkt in der Geschichte
dieses seit Jahrhunderten unterdrückten Volkes. Es ist aber zugleich ein
Ruf Gottes an sein Volk. Die Krise, die die ganze guatemaltekische Ge-
Seilschaft erschüttert, soll jedem eine Hilfe sein, seine Rolle als Christ und
seinen Glauben zu überdenken. Echter Glaube heisst, auf der Seite der
Armen stehen. In der jetzigen Situation ist eine klare Stellungnahme er-
forderlich. Der Lehre Christi folgen, kann heutzutage bis zum Martyrium
führen. Dies hat das Schicksal vieler Christen schon bewiesen.

Die Christen müssen sich fragen, ob die bevorstehenden Wahlen
vom März 1982 einen Ausweg aus der herrschenden Krise bringen wer-
den. Die Bevölkerung ist skeptisch. Sie hat schon längst erkannt, dass die
Wahlkampagne ein Ablenkungsmanöver und die Wahl selber ein institu-
tionalisierter Schwindel ist. Im heutigen Guatemala kann sich christliches
Engagement nur noch für eine Regierung des Volkes einsetzen, in der alle
Kräfte vereint sind, die die Befreiung aller Guatemalteken anstreben.

Mit dieser Botschaft will das Komitee für Gerechtigkeit und Frieden
alle Christen Guatemalas aufrufen, sich über die Lage des Volkes zu be-
sinnen. Sie sollen in den Volksbewegungen die Gegenwart Gottes erken-
nen, der das Leiden seines Volkes nicht länger dulden will. Diese Bot-
schaft richtet sich ebenfalls an die Christen der ganzen Welt. Die Men-
sehen in Guatemala brauchen die Hilfe, die Solidarität und die Fürbitte
aller Christen.

Gwötemö/teAr/sc/zes Ko/wïee für GerecMgA:e/7 FWecfe/?

Theologie

Die Weihe von
«viri probati» zu Priestern

Anlässlich des Pastoralforums von Lu-
gano hat man von neuem das Problem ge-

stellt, ob nicht verheiratete Männer, die

von der Christengemeinde besonders ge-
schätzt werden fprobtfüj, zu Priestern ge-
weiht werden sollten. Dieses Problem
taucht heute jedesmal wieder auf, wenn
man über die Zukunft der pastoralen Dien-
ste in der katholischen Kirche diskutiert.
Die Bischofssynode von 1971 und der Hei-
lige Stuhl haben dazu negativ Stellung ge-

nommen. Lässt sich denken, dass in der
Debatte inzwischen neue Elemente hinzu-

kamen, die dazu führen können, dass diese

Haltung in Zukunft revidiert wird?
Es erscheint uns wichtig, 1. an die

Gründe zu erinnern, die für diese Neuerung
vorgebracht werden; 2. die Gegengründe
zu erwähnen und schliesslich 3. einige
Überlegungen anzustellen, die diese ver-
wickelte Problematik einer Lösung entge-
genführen können.

1. Gründe dafür
1.1. Die zunehmende Verminderung der

Zahl der Priester bei einer wachsenden

Zahl von Gläubigen in der Welt ist einer
der Hauptgründe, die zu diesem Vorschlag
geführt haben. Auch wenn in verschiede-

nen Ländern die statistische Kurve der
Priesteramtskandidaten nicht mehr sinkt,
sondern eher wieder ansteigt, so ist doch

zuzugeben, dass die Situation global gese-
hen bedenklich ist, und dass sich Jahrzehn-
te abzeichnen, in denen es schwierig sein

wird, unseren Pfarreien die heutige pasto-
rale Betreuung zu sichern. Überdies gibt es

heute schon immense Regionen in Afrika
und Lateinamerika, die des Priesterdien-
stes fast gänzlich entbehren. Da die Kirche
nicht ohne Priester bestehen kann, regt
man an, zu einem verheirateten Klerus Zu-
flucht zu nehmen, damit die Kirche nicht
ausstirbt.

1.2. Ohne den Priesterdienst schwebt
die schon bestehende Christengemeinde in
Gefahr der Auflösung, da sie nicht mehr

von den Sakramenten der Eucharistie und
der Versöhnung zusammengehalten wird.
Zwischen dem Priester und der Gemeinde
besteht ein Verhältnis, das von den

menschlichen Möglichkeiten und Grenzen
bestimmt wird. Je mehr die Zahl der Gläu-
bigen wächst, desto weniger wirksam und
engmaschig kann der pastorale Dienst sein.

Wenn man dann nicht einmal mehr die

Sonntagseucharistie sicherstellen kann, be-

findet man sich in einer unhaltbaren Situa-
tion. Man hat von einem «Recht» der Pfar-
rei auf die Sonntagseucharistie gesprochen.
Diese ist wirklich eine Notwendigkeit, und
es wäre ein Irrtum, wollte man meinen, die
Messe liesse sich durch irgendeinen ande-

ren, von einem Laien geleiteten Gottes-
dienst ersetzen.

1.3. Welche Kraft die Eucharistiefeier
für die Aufrechterhaltung des Glaubens
der Gemeinde hat, wird von der Geschichte
der Ostkirchen bewiesen, die jahrhunderte-
lang Verfolgungen ausgesetzt waren. Das

von ihren im allgemeinen verheirateten
Priestern ausgehende Zeugnis ist positiv.
Es handelt sich um Personen, die es ver-
standen haben, ihrer Gemeinschaft nahe-

zubleiben und sie am Leben zu erhalten,
vor allem dank der Feier der Sakramente.
Man fragt sich, ob nicht auch in der lateini-



103

sehen Kirche dieser Dienst eines verheirate-

ten Priesters die einzelnen Gemeinden stüt-

zen könnte, vor allem die abgelegensten,
die sich am ehesten aufzulösen drohen.

1.4. Der Priesterdienst von Verheirate-
ten hat das Neue Testament zur Grundlage.
Nicht nur waren einige Apostel verheiratet,
sondern die Pastoralbriefe sahen auch für
die darauffolgenden Generationen verhei-

ratete Bischöfe und Priester vor, die nur
einmal verheiratet sein durften und zu die-

sem Dienst berufen werden sollten kraft
des guten Beispiels, das sie in der Erzie-

hung ihrer Kinder gaben.
1.5. Vor allem in Afrika und Latein-

amerika verfügt man heute schon über Fa-

milienväter, die als Katecheten und
Pastoralassistenten praktisch die Funktio-
nen eines Gemeindeleiters ausüben, da der

Priestermangel überaus gross ist. Liegt hier
nicht eine zwitterhafte Situation vor, der

sich zugunsten der betreffenden Gemeinde

leicht abhelfen liesse, wenn diese verheira-
teten Animatoren geweiht würden?

2. Gründe dagegen
2.1. Es besteht die Befürchtung, man

wolle durch diese Neuerung die Verpflich-
tung zum Zölibat, die heute von den Prie-
steramtskandidaten in der lateinischen Kir-
che verlangt wird, allmählich abbauen.

Und auf dem gleichen Wege wolle man
auch für laisierte Priester die Erlaubnis er-

wirken, ihr Vorsteheramt wieder auszu-
üben.

2.2. Das Charisma der Jungfräulichkeit
wird mit Recht mit dem Priesteramt ver-
knüpft, da es die Priester zu einer Familie
von Brüdern in Gemeinschaft mit dem Bi-
schof macht. Je mehr der Kollegialitätsbe-
griff - nicht nur in Worten, sondern in Ta-
ten - ernstgenommen wird, desto klarer
wird man inne, dass zu der Zölibatsver-
pflichtung notwendig diese brüderliche Be-

ziehung des Presbyteriums zum Bischof ge-

hört, die kraft des Heiligen Geistes eine ei-

gentliche ontologische Körperschaft bildet.
2.3. Das Charisma der Jungfräulichkeit

wird mit Recht mit dem Bischofs- und
Priesterdienst verknüpft, da dieser in der

Verkündigung des Gottesreiches besteht,
das noch im Kommen, aber im Umkreis
der Kirche schon in Bildung begriffen ist.
Dank der Jungfräulichkeit verfügt das

Priesterkollegium -über eine einzigartige
prophetische Freiheit und inkarniert es die
Ideale der Brüderlichkeit und Armut, die

sich im Kreis einer menschlichen Familie
weniger leicht verwirklichen lassen.

2.4. Die Neuheit der Weihe von «viri
probati» würde in der Kirche mehr Proble-

me schaffen als lösen. Der ostkirchlichen
Sicht zufolge würde ja dann der verheirate-
te Klerus nicht zum Bischofsamt zugelas-

sen und müsste sich so als herabgesetzt vor-
kommen, was zu schlimmen Spannungen
und Kämpfen führen könnte.

2.5. Man darf nicht meinen, diese Lö-

sung würde die Situation auf die Dauer
verbessern. Der Priestermangel geht mehr
auf einen Glaubensmangel als auf andere
Gründe zurück. Christengemeinden, die

von verheirateten Pfarrern geleitet werden,
kennen sogar grössere Schwierigkeiten als

wir, und ihre pastorale Tätigkeit scheint

dadurch, dass sie verheiratete Priester zur
Verfügung haben, keineswegs gefördert zu
werden.

3. Zu einer Lösung der Problematik
Das Problem scheint in klaren Begrif-

fen gestellt zu sein, die uns aber in eine

Pattsituation bringen, da die Gründe dafür
und dagegen einander aufzuwiegen schei-

nen. Wenn man zu einer gelasseneren Sicht
des Problems gelangen will, muss man eini-

ge grundlegende Lehrelemente wieder kla-

rer bekräftigen und so jedes mögliche
Missverständnis, das den Dialog lähmt,
ausschliessen.

3.1. Man muss sich in jedem kirchli-
chen Bereich der Besonderheit des Weihe-
Sakramentes bewusst werden. Vermittels
des Dienstes des Bischofs und seines Prie-

sterkollegiums wird die Kirche erzeugt; es

handelt sich um einen unersetzlichen

Dienst, aus dem den Gliedern des Gottes-
volkes das Leben zuströmt; diese sind be-

rufen, zusammenzuarbeiten, damit der

Leib Christi harmonisch seiner Fülle entge-
genwachsen kann.

3.2. Ein weiteres Element, das in seiner

ganzen Sinnfülle zu bekräftigen ist, ist das

Charisma der Jungfräulichkeit und die

grosse Angemessenheit seiner Verknüp-
fung mit dem sich aus der heiligen Weihe

ergebenden Dienst. Da der Bischof mit sei-

nem Kollegium das Zeichen für den Hirten
ist, der für seine Herde sein Leben gibt,
scheint es höchst angemessen, dass die Le-

benshingabe (im sakramentalen Sinn, aber

auch in dem einer Hingabe wie die des Va-
ters an seine Kinder) in der jungfräulichen,
ungeteilten Liebe zum Ausdruck kommt.
Damit diese Bekräftigung nicht als blosse

rhetorische Floskel erscheint, sondern als

Ausfluss des Wissens um einen unaufgeb-
baren Wert, wird man in jedem kirchlichen
Bereich die Weisungen der Tradition und
des Zweiten Vatikanischen Konzils von
neuem betonen müssen: Von den jungen
Kandidaten, die sich auf das Priestertum
vorbereiten, wird verlangt, dass sie dieses

Charisma ausüben. Darum ist es auch not-
wendig, dass ihre Vorbereitung sich in ei-

nem Rahmen vollzieht, der geeignet ist, ih-

ren Entscheid zu vertiefen.

3.3. Die Situation eines laisierten Prie-
sters muss klarbleiben. Alle wünschen,
dass er in möglichst geeigneten Formen in
den kirchlichen Dienst wieder eingefügt
werden kann mit dem Status, der einem

Laientheologen mit vollständiger Ausbil-
dung entspricht; am Prinzip aber, dass er

von dem Dienst, auf den er endgültig ver-
ziehtet hat, ausgeschlossen bleibt, darf
nicht gerüttelt werden.

3.4. Ist man einmal auf gesamtkirchli-
eher Ebene zu einer Klärung in bezug auf
die genannten Punkte gelangt, warum soll-
te dann nicht das Problem der Weihe von
«viri probati» von neuem gestellt werden

können, nun in einem klaren Rahmen, aus
dem alle Missverständnisse ausgeschaltet
sind? Unsere Gemeinden erleben schon

heute - wenn auch sehr begrenzt und frag-
mentarisch - den Dienst verheirateter Dia-
kone. Vom Dienst des Diakons aus könnte

man zu dem des verheirateten Priesters

übergehen. Theoretisch gesehen sollte dies

dort möglich sein, wo die Pfarrei- und Bis-

tumsgemeinschaften mit verheirateten Dia-
konen schon eine sehr positive Erfahrung
machen. Eine Weihe zum Presbyterat lässt
sich nicht unter «Überspringung» des Dia-
konates vorsehen. Dieser letztere Dienst -
der mit dem des Bischofs schon in enger
Verbindung steht - kann übrigens eben die

«Probation» darstellen, die positive Erpro-
bung und die sich daraus ergebende Appro-
bation von Seiten der Gemeinde für einen

Kandidaten, der sich als geeignet erweist,
ihr im Namen des Bischofs vorzustehen. Es

ist nicht an einen «vom Himmel herunter-
gefallenen» Kandidaten zu denken, son-
dern an einen Mann von reiferem Alter, der

wegen seines Familienlebens, seiner eifrigen
Arbeit und seines apostolischen Einsatzes

geschätzt und vor der Christengemeinde
dann in Kenntnis der Dinge dem Bischof
zur Weihe präsentiert wird. Der Umstand,
dass der eventuelle Kandidat jemand ist,
der schon auf dem Feld der Kirche arbeitet
und geschätzt wird, lässt die oben ange-
führten Bedenken hinfällig werden, wo-
nach ein verheirateter Klerus in dem mit
dem Bischof verbrüderten Klerus Schwie-

rigkeiten und Spannungen schaffen würde.
Die Gemeinde würde dann nicht einen An-
onymen, sondern einen Bruder präsentie-

ren, der schon in das Apostolat integriert
ist, und der Bischof und sein Presbyterium
nähmen dann nicht einen Fremden an, son-
dern einen Freund, der schon mit ihnen zu-
sammenarbeitet.

3.5. Die eventuellen verheirateten Prie-
ster könnten zwar das Zeugnis des Bischof
und der ehelos lebenden Priester nicht in
allem nachahmen. Ihr Zeugnis läge eher in
Richtung eines vorbildlichen Familienle-
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bens, der Keimzelle der Kirche, und ihre
Familien sollten als Heimstätten der Liebe,
des Gebets, der Aufnahmebereitschaft in
Erscheinung treten. Zwischen der jung-
fräulichen und der ehelichen Liebe besteht
eine Wechselbeziehung; beide entströmen
der Dreifaltigkeit und sind umso mehr de-

ren Epiphanie, je mehr sie sich in einer

Ganzhingabe äussern.

3.6. Wenn auf der Ebene der Kirchen
verschiedener Länder nach und nach ein

Konsens heranreift, der jede Spur von
Zweideutigkeit ausschliesst, und wenn die

verschiedenen Kirchen zu einem aufrichti-
gen Dialog auch über dieses Problem bereit

sind, so darf dieser Konsens - in Wahrheit
und Brüderlichkeit - bedenkenlos der Kir-
che vorgelegt werden, die der universalen
Liebe vorsteht. Man soll die apostolischen
Anliegen wie die unaufgebbaren Grundfor-
derungen, die Bedürfnisse jeder Teilkirche
wie die Garantien, welche die Gesamtkir-
che zum obersten Wohl aller verlangt, auf
einen Nenner bringen können, so dass man
in einem echt katholischen Ambiente zu

disziplinaren und pastoralen Massnahmen

gelangt, die nicht Spannungen und Verwir-

rung schaffen, sondern die Kirche ihren
Einsatz zur Evangelisierung der Welt bes-

ser leisten lassen.

Sazze/ro Fz/a/z'm

Übersetzt von August Berz

Pastoral

«Unser Sonntag»
«Habt Ihr das Pastoralschreiben der

Schweizer Bischöfe <Unser Sonntag)
schon gelesen und mit dem Pfarreirat be-

sprochen?» so frug ich gestern einen Pfar-
rer und seinen Pastoralassistenten. «Ja,
richtig, das kam doch grad vor Weihnach-

ten, es liegt noch immer auf meinem Pult
unter den Dingen, die ich nächstens lesen

will.»
Sicher ist es Hunderten von Seelsorgern

gleich gegangen. Das Pastoralschreiben,
das kurz vor Weihnachten ankam, liegt
noch auf dem Stapel der ungelesenen Pa-

piere. Wenn wir hier darauf zurückkom-
men, so in der Meinung, dass darin We-
sentliches ausgesagt ist, das unbedingt be-

arbeitet werden sollte. Jene, die sich die

Mühe genommen haben, das Schreiben

durchzustudieren, stellen ihm jedenfalls
ein gutes Zeugnis aus. Das beweist die

überraschend grosse Nachfrage bei dem

ausliefernden Kanisius-Verlag in Freiburg.
Es soll hier kein Kommentar nachgeliefert
werden. Das Schreiben ist in seinem Auf-

bau und im Gedankengang leicht verstand-
lieh. Jenen, die beim Wort «Sonntag»
gleich an den schwindenden Gottesdienst-
besuch denken, sei immerhin gesagt, dass

das Schreiben seinen breiten Einstieg nicht

von der sonntäglichen Eucharistiefeier her-

nimmt, sondern vom Tag um des Men-
sehen willen, der uns vom alten Israel zuge-
kommen ist und nun zum Tag des Herrn
Jesus Christus geworden ist. In der Einlei-
tung heisst es, dass das Schreiben vor allem
als Anregung für die Predigt, aber ebenso

für die Katechese und die Aktivität der

Pfarreiräte gedacht sei.

Im Sinn eines bunten Strausses von
Themen, die hier nicht logisch geordnet
sind, sollen ein paar Einstiegsmöglichkei-
ten aufgezählt werden.

Kw/ze/ag. Es ist an uns Christen, für
möglichst alle Menschen den Sonntag zum
Ruhetag zu machen. Wer muss am Sonn-

tag arbeiten? Es sind ihrer viele. Aber
könnte manchmal ihre Arbeit nicht durch
das Mittragen anderer erleichtert oder ge-
kürzt werden? Und wie steht es mit dem

kirchlichen Veranstaltungskalender in be-

zug auf den Sonntag und auf die Rücksicht
für die Gestaltung des Familiensonntags?
Oder könnten nicht die Kirchgemeinden
bei ihren Sonntagsanlässen vermehrt an die

ganze Familie denken, statt einzelne her-
auszunehmen für irgendwelche Anlässe
und Tagungen?

Fc/zte feste. Verstehen wir es eigentlich,
echte Feste zu feiern, oder nehmen wir den

Massstab für das Gelingen unserer Feste

von der Fernsehshow her? Wodurch unter-
scheidet sich das echte vom unechten Fest?

Es würde sich lohnen, den Gehalt unserer
Feste zu prüfen und auch der Frage nach-

zugehen: Welche Kultelemente existieren

sogar in den modernen Festveranstaltun-
gen?

So/ZH/agsgo/?as£/z'ezz.s/. Das Pastoral-
schreiben nimmt das Anliegen der Synode
auf. Für das Mitmachen im Sonntagsgot-
tesdienst braucht es Motivationen. Das Ge-

setz allein genügt nicht, wenn es auch als

Hilfe für unsere Schwachheit durchaus sei-

nen Platz hat. Ein Pfarreirat sollte sich fra-
gen: Welche Motive sind bei uns noch tra-
gende? Welche müssten verstärkt werden

und wie? Jammern nützt bekanntlich
nichts.

Der Prediger und der Katechet werden

mit Nutzen auch die vorgetragenen Ele-

mente einer Eucharistietheologie für ihre
Arbeit auswerten. Wie nicht anders zu er-

warten, geht die Eucharistietheologie vor
allem in eine Ekklesiologie über. Und beide

haben es natürlich mit der sonntäglichen
Eucharistiefeier zu tun.

ÖÄrwwenwcIze Go/testf/ens/e. Das Di-
lemma wird gesehen. Hier die Interessen
des Lebens in einer Mischehe, dort die In-
teressen der Gemeinde, die mit Recht ihre
Mitglieder beansprucht. Kann denn eine
Mischehe in einem echten Sinn in zwei kon-
fessionell verschiedenen Gemeinden Mit-
glied sein?

A/zt/ere Gof/e«/ze«.s7/orzne/z. Das hat

man von diesem Schreiben auf jeden Fall

erwartet, eine Behandlung der Frage: Wie
soll es in einer priesterarmen Zeit und in
priesterlosen Gemeinden weitergehen?
Aber nicht nur aus diesem Grund wird an-
dem Gottesdienstformen das Wort gere-
det. Sie müssten auch gepflegt werden,

wenn genügend Priester für die Euchari-
stiefeiern zur Verfügung stehen würden.
Das Pastoralschreiben schafft natürlich
kein neues Kirchengesetz. Immerhin
spricht es ein klares Wort aus über die Ver-
bindlichkeit zur Teilnahme an Wortgottes-
diensten dort, wo in einer Gemeinde kein
Priester Eucharistie feiern kann.

Ö/6?«t//cMeztearbezL Haben wir es ei-

gentlich aufgegeben, zugunsten unserer

Auffassung vom Sonntag auch auf die Öf-
fentlichkeit einzuwirken? Nehmen wir un-
sere Einflussmöglichkeiten wahr, nicht zu-
letzt in Form von Forderungen an Radio
und Fernsehen. Und wenn in den nächsten
Jahren das Lokal-Fernsehen seinen grossen
Aufschwung nimmt, sind dann unsere Ge-

meinden genügend darum bemüht, ihren
Gottesdienst auch in die Stuben der Alten
und Kranken hineinzutragen?

Die Bischofskonferenz hat mit diesem

Pastoralschreiben einen neuen Weg be-

schritten. Es liegt als handliche Broschüre

vor und wird durch einen Verlag ausgehe-

fert: Kanisius-Verlag, Freiburg, Telefon
037 - 24 13 41. In dieser Form sollen auch

in Zukunft Dokumente der Schweizer Bi-
schöfe herauskommen. Der Einzelpreis der

Broschüre beträgt Fr. 3.50, bei Mengenbe-
Stellungen erhält man auf Anfrage ein Re-

duktionsangebot.
Das Pastoralschreiben hat vom Auftrag

an bis zu seiner letzten redaktionellen Be-

reinigung einen langen Weg hinter sich.

Die Aktualität ist aber nicht von heute und

von gestern, sondern wird sicher die näch-

sten Jahre überdauern. So darf man dem

Schreiben wünschen, dass sein Weg nach
der Veröffentlichung um einiges länger sei

als der Anlaufweg.
Kar/ Sc/zzz/er
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Weltkirche

Ehenichtigkeitsverfahren
in Amerika - hoffnungs-
volle Umsetzung des
Kirchenrechts
«Die amerikanischen Verfahrensnor-

men und ihre Anwendung in der amerika-
nischen Rechtsprechung» war das Thema,

mit dem sich die Offiziale und ihre Mitar-
heiter in Anwesenheit der Bischöfe von Ba-

sei, Anton Hänggi und Otto Wüst, an der

Jahrestagung am 16. November 1981 in
Solothurn auseinandersetzten. Dr. Alfred
Bölle, der Leiter der Zusammenkunft, wies

darauf hin, dass verschiedene Pressemel-

düngen nach der letzten Bischofssynode
und nach der Eröffnung des neuen Ge-

richtsjahres vor der Sacra Romana Rota
1980 auf «amerikanische Missstände» bei

den Ehenichtigkeitsverfahren hinwiesen.

P. Roland-Bernard Trauffer OP konnte

auf Grund seiner Tätigkeit als Vizeoffizial
am Offizialat des Bistums Brooklyn Hin-
tergründe, Entwicklung und Anwendung
der Normen, die das Kirchenrecht pastoral
umzusetzen versuchen, aufzeigen.

Ehe und Familie - Krisen und

Scheidung
«Scheidung ist eine Wirkung, nicht eine

Ursache. Sie ist ein Symptom, nicht eine

Krankheit. Es ist nicht die Scheidung, die

eine Ehe zerbricht. Es ist Ehebruch, Grau-

samkeit, Imstichlassen, Alkoholismus oder

Drogen, Inkompatibilität, das Zurückge-
hen oder Verschwinden von Zuneigung
und anderes mehr, das die Ehen zerstört»,
meinte P. Roland-Bernard Trauffer. Im
amerikanischen Kontext können die Grün-
de für die Krisen in Ehen und Familien in

folgende Hauptgruppen zusammengefasst

werden:

a. Die Veränderung in der amerikani-
sehen Familienstruktur: Zunehmende und

gross angelegte Verstädterung (Schwä-

chung vieler Funktionen, die bisher von
der Familie garantiert worden waren), In-
dividualisation (die Ermöglichung vieler
Wünsche führten zu einem verstärkten in-
dividuellen Verhalten), psychologische
Faktoren (die amerikanische Zivilisation
ist von einer Ziel-Motivation zu einer

Rollen- und Identitätsmotivation abgeglit-
ten).

b. Die neu definierte Rolle der Frau:
Der Wechsel des Status der Frau vom 19.

zum 20. Jahrhundert, die Stellung der Frau
in der Arbeit, der Vormarsch der Frauen in

der Ausbildung, das Bewusstsein der Frau-

en für gleiches Recht.

American Procedural Norms (APN)
Die sogenannten «amerikanischen Nor-

men» wurden in Zusammenarbeit mit der

amerikanischen Bischofskonferenz durch
die «Canon Law Society of America» ein-

gehend vorbereitet. Schwerpunkte waren
die drei Problembereiche: Die Erforschung
der Natur der Ehe; die Rechtsprechung -
besonders die Erarbeitung neuer Kriterien,
welche die Gültigkeit einer Ehe verhindern;
die Prozessordnung - besonders die Mo-
dernisierung des Verfahrens, ohne dass die

Unauflöslichkeit des Ehebandes, die Wür-
de und die Rechte der Christen in Frage ge-

stellt oder vernachlässigt werden. Am 1.

Juli 1970 bewilligte der Hl. Stuhl nach ei-

nem langen hin und her die besonderen

Verfahrensnormen für Nordamerika «ad

experimentum» für drei Jahre. Dies er-

möglichte den amerikanischen Offizialaten
Ehenichtigkeitsfälle in einem prozessrecht-
liehen System anzugehen, das nicht mehr

kompliziert, schwierig in der Anwendung
und unzumutbar in der Dauer (höchstens 8

Monate) war. Da der Erlass einiger Nor-
men für eine schnellere Abwicklung der

Eheprozesse von 1971 (Motu proprio
«Causas Matrimoniales») in entscheiden-
den Punkten hinter dem APN zurück-

stand, bangte man um den Verlust vor al-
lern von folgenden drei Normen in Arne-

rika:
- Ein Ehenichtigkeitsfall kann von ei-

nem Einzelrichter behandelt und abge-
schlössen werden (Norm 3).

- Die Zuständigkeit eines Gerichtes

wird ausgedehnt auf den Wohnsitz des Klä-

gers als weiteres Kriterium: der Ort des

Vertrages und der Ort, an dem das meiste

Beweismittel zu erheben ist, gilt für beide

Ordnungen (Norm 7).

- Von der verpflichtenden Berufung des

Ehebandverteidigers kann dispensiert wer-
den, das heisst ein Fall braucht nicht mehr

vor die zweite Instanz gezogen zu werden.

Die Bischofskonferenz hat allerdings eine

sogenannte «Überwachungsinstanz» ein-

gerichtet, die jedes affirmative Urteil prüft
(Norm 23).

Da wilde Gerüchte um diese amerikani-
sehe Verfahrensordnung zirkulierten und
verschiedene andere Länder sowie Bi-
schofskonferenzen Rom um ähnliche oder

gleiche Normen baten, war der Hl. Stuhl
zunächst nicht mehr bereit, eine Verlange-

rung der APN zu gewähren. Nachdem aber

amerikanische Kanonisten darauf hinwie-

sen, das eine Abschaffung der APN eine

pastorale Krise in der amerikanischen Kir-
che auslösen würde, fand der Hl. Stuhl sich

1974 bereit, die APN bis zur Promulgation

des neuen Kodex in Kraft zu lassen. Zwei-
fellos ist es, meinte P. Roland-Bernard

Trauffer, der Weitsicht und der Grösse von
Papst Paul VI. zuzuschreiben, dass diese

positive Entscheidung möglich war.
In der Tat drängen die APN darauf hin,

dass Ehefälle in einer bestimmten Zeit (6-8
Monate), die zumutbar, vernünftig und
auch verhältnismässig ist, erledigt werden.
Die einzelnen Schritte, Vorschriften und
Phasen des Prozessverfahrens ermöglichen
ein gerechtes und auf die Wahrheit gestütz-
tes Urteil, ohne die Parteien unnötig zu

quälen, zu erniedrigen oder einzuschüch-

tern. Es ist ein Heilungsprozess: Der Be-

troffene versteht die Sorge der Kirche um
die Ehe und das Recht eines jeden, eine

wirkliche Ehe zu führen oder aber von der

Belastung einer ungültigen Ehe befreit zu

werden.

Bewertung der amerikanischen

Rechtsprechung
Zentral im gesamten Problemkreis sind

Störungen der psychischen Struktur, ohne

notwendigerweise offensichtliche Psycho-
sen oder Neurosen zu sein, die psychisch

bedingte Ehenichtigkeitsgründe hervor-

bringen. Die Psychiater, die mit Richtern

zusammenarbeiten, wissen, wie schwierig
es ist, zu einer Diagnose zu kommen, damit
die Richter auf Grund einer moralischen
Gewissheit urteilen können. Bedeutsam ist
die Erfahrung, dass der Beitrag der Exper-
ten und des Ehegerichtes sich nicht nur auf
das Zustandekommen eines richtigen Ur-
teils beschränken: Das Gericht trägt auch

die Sorge, dass die Menschen nicht ein

zweites Mal denselben Fehler begehen. Es

ist ein wichtiges Anliegen, nicht nur ungül-
tige Ehen als solche zu erkennen und zu er-

klären, sondern auch zu verhindern, dass

sie geschlossen werden.

Der Prozess richtet also alles Interesse

auf das Entdecken dessen, was falsch ge-
laufen war, im besonderen, ob die Parteien
in der Lage waren, in Freiheit, Verantwor-

tung und genügender Reife die Wesensei-

genschaften der partnerschaftlichen Bezie-

hung (Ehe) und ihre daraus folgenden Ver-

pflichtungen (Vertrag) zu erkennen, zu

wollen und leben zu können. Das Verfah-
ren macht es den Beteiligten möglich, den

wirklichen Grund ihres Versagens und ih-
rer Trennung (nicht jenen, den sie bei der

Scheidung angegeben haben oder angeben

mussten!) zu erkennen. Es hält sie fern von
Attacken, Denunziationen und Rachege-

fühl - es wird ja nicht nach der Schuld ge-

fragt! Nicht die Partner stehen vor Ge-

rieht, sondern die Ehe und die Frage ihrer

Gültigkeit. So versuchen Richter und Ex-

perten zu heilen und zu versöhnen. Damit
wird ein Grundstein für eine erfolgreiche
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künftige eheliche Partnerschaft gelegt. Der
pastorale Charakter des Verfahrens ist of-
fenkundig.

Zum Vorwurf von Kardinal Felici, wo-
nach die Ehenichtigkeitsfälle in den USA
in den letzten 10 Jahren um 5000% zuge-

nommen hätten, muss man präzisieren,
dass dabei nichts von den besonderen Ver-
fahrensnormen, nichts von der Zunahme an
Personal (641,08%), nichts von der Zu-
nähme an finanzieller Unterstützung
(502,55%) gesagt wurde. Ob 100 Ehenich-

tigkeitsurteile oder 100000 ist nicht mass-

gebend, solange diese gewährten Urteile
die vom Recht geforderten Bedingungen
erfüllen. «Warum wird man unruhig, wenn
Katholiken auf Grund des Rechtes und
dank wirksamer Verfahren aus ihrer ver-
strickten existentiellen Situation befreit
werden können?» fragt der Referent.

Gläubige, die ein Recht auf ein Verfahren
haben, werden in Amerika nicht mehr von
den kirchlichen Gerichten weggescheucht
und weggedrängt.

Die Ausführungen von Roland-Bernard
Trauffer führten zu einer angeregten Dis-
kussion. Es wurde mehrfach gesagt, dass

die Verfahrensnormen, die in den USA zur
Erprobung einstweilen in Kraft sind, nicht
tale quale auf unsere Verhältnisse in der
Schweiz angewendet werden können. Es

wurde aber auch auf die seelsorgerlichen
Aspekte hingewiesen, die Papst Johannes

Paul II. anlässlich seiner Ansprache an die

Teilnehmer der Vollversammlung der

Päpstlichen Kommission für die Revision
des Kirchenrechts am 29. Oktober 1981 er-
wähnte. Er zitierte in seiner Ansprache
Papst Paul VI., der bereits 1977 an die

Teilnehmer des Internationalen Kongresses
für Kirchenrecht sagte: «Das Recht ist für
die Seelsorge nicht Hindernis, sondern Hil-
fe, es tötet nicht, sondern es macht leben-

dig. Seine Hauptaufgabe ist nicht Verbot
und Widerstand, sondern Anregung und

Förderung; es soll behüten und den echten

Freiheitsraum schützen.»

/U/retf ßö//e

Neue Bücher

Der Gott der Geschichte
«Ein Gott, den wir nicht in der ganzen

Breite und Tiefe unserer Wirklichkeit auf-
suchen, ist ein Götze» (Th. Siegfried) '.

1. Gott und Wirklichkeit
Christliche Theologie versteht sich, so-

weit sie sich selbst recht versteht, als Wis-
senschaft von Gott. Mit einer indispensa-

bien Minimaldefinition ist dabei Gott zu
denken als alles, was ist, bestimmende Wirk-
lichkeit. Erst in diesem umfassenden Hori-
zont lässt sich der spezifisch christliche

Gottesgedanke gewinnen, nämlich von der

Art und Weise her, vv/e er die alles bestim-
mende Wirklichkeit ist: als Schöpfer, Be-

freier und Vollender der Welt. Dann aber

ist gerade der christliche Gott so lange
nicht wirklich gedacht, als er nicht als alles,

was ist, sondern bloss das christlich-
fromme Selbstbewusstsein bestimmende

Wirklichkeit gedacht ist; vielmehr kann der

christliche Gott nur so der Gott der Chri-
sten sein, dass er nicht nur ihr Gott, son-
dem Gott der ganzen Welt ist. Und eine

Theologie, die Gott nicht denkt als alles be-

stimmende Wirklichkeit, leistet selbst dem

Eindruck der Abwesenheit Gottes in der

gegenwärtigen Wirklichkeit Vorschub.
Vielleicht hat deshalb die Theologie selbst

mehr praktischen wie theoretischen Atheis-

mus erzeugt, als sie oft selbst zu wissen

scheint'.
Gott als alles, was ist, bestimmende

Wirklichkeit ist das exklusiv eine Thema
der Theologie, allerdings gerade nicht als

ein abstraktes Specialissimum. Vielmehr
hat christliche Theologie ihren eigenen An-
spruch einzulösen, im Erkennen ihres ez«e«

Themas zugleich a//e Wirklichkeit zum
Verstehen zu bringen. Ihr exAr/us/v eines

Thema kann sie nur so verantworten, dass

sie mWus/v alle Gegenstände der Wirklich-
keitserfahrung zum Thema macht. Gerade

indem sich christliche Theologie vollzieht
als Explikation des einen Themas Gottes,
baut sie sich zugleich auf als Theorie der

universalen Wirklichkeit.
Dieses Exklusivitäts-Inklusionsverhält-

nis im Blick auf die Theologie als Wissen-

schaft von Gott wird in der Gegenwart
wohl von keinem zweiten so emphatisch
postuliert' und zugleich so reflexiv einge-
holt wie vom evangelischen Theologen
JFo///za/7 Pannenöerg. Für ihn gilt es, im
Erkennen Gottes alle Wirklichkeit mit zu

erkennen, ebenso wie die allgemein erfahr-
bare und auch aussertheologisch reflektier-
te Wirklichkeit in ihrer Bezogenheit auf
Gott zu bedenken. Gerade in diesem weite-

ren Zusammenhang der Wirklichkeitser-
fahrung überhaupt fällt ja heute elementar
die Entscheidung über Gott; umgekehrt
verlöre bei Vernachlässigung dieses Könne-
xes christliche Theologie ihr spezifisches
Thema und würde das christliche Reden

von Gott «gedankenlos und leer, schliess-

lieh ein unnützer und lästiger Ballast», des-

sen man sich lieber entledigt''.

2. Gott und Geschichte
Das neuzeitliche, durch die jüdisch-

christliche Tradition selbst vermittelte

Wirklichkeitsbewusstsein zeichnet sich da-

durch aus, dass es die gesamte IK/rAt/zcAiAre/7

durch und durch a/s Gesc///'c/zte denkt. Der
wohl zentralste Grundzug der modernen
Welt besteht in einer durchgehenden Histo-
risierung der gesamten Wirklichkeit, nä-
herhin in der «Ausbildung einer restlos hi-
storischen Anschauung der menschlichen

Dinge», wie ihn Ernst 7Voetoc/z schon früh
diagnostisch auf den Begriff gebracht hat'.
Damit ist die Geschichte selbst zum umfas-
sendsten wie schwierigsten Problem unse-

rer Zeit geworden, und zwar in dem Sinne,
dass die Wirklichkeit insgesamt nicht nur
eine Geschichte /zaf, sondern selbst zutiefst
Geschichte /st.

Dem kann sich christliche Theologie
nicht ungestraft entziehen, will sie wirklich
systematische Rechenschaft über den

christlichen Glauben im Hinblick auf sei-

nen Anspruch auf universale Wahrheit
sein. Vielmehr besteht ihre Bewährungs-
probe heute darin, dass sie die wechselseiti-

ge Verschränkung von Erkenntnis Gottes
und Erkenntnis der gesamten Wirklichkeit
im Horizont von Geschichte geltend macht
und sich somit dem Konnex der Frage nach

Gott mit der Frage nach der theologischen
Tragweite der Geschichte dezidiert stellt.
Insofern sind mit den Themen von Gott
und Geschichte die wohl elementarsten

«Grand/rage« syste/nar/sc/zer 77zeo/ogze»

angesprochen. Ihnen gilt in besonderer
Weise die theologische Arbeit von IFo//-
A/arV Pannenfterg.

In seinem vor dreizehn Jahren erschie-

nenen ersten Band dieses Titels wurde die-

ses geschichts-theologische Programm da-

hingehend namhaft gemacht, Geschichte
sei der «umfassendste Horizont christlicher
Theologie», insofern alle theologischen
Aussagen ihren Sinn nur innerhalb der Ge-

schichte haben, «die Gott mit der Mensch-
heit und durch sie mit seiner ganzen Schöp-

fung hat, auf eine Zukunft hin, die vor der

Welt noch verborgen, an Jesus Christus je-
doch schon offenbar ist»®. Diese Voraus-

' Th. Siegfried, Kant und Schleiermacher,
in: Marburger theologische Studien H.3, 21-44,
zit. 44.

* Vgl. T. Rendtorff, Universalität oder Kon-
textualität der Theologie, in: Zeitschrift für
Theologie und Kirche 74 (1977) 238-254, bes.

244-245.
' Am explizitesten in: Wissenschaftstheorie

und Theologie, Frankfurt am M. 1973, bes. 299-
348.

* W. Pannenberg, Die Bedeutung der Kate-
gorien «Teil» und «Ganzes» für die Wissen-
schaftstheorie der Theologie, in: Theologie und
Philosophie 53 (1978) 490.

' E. Troeltsch, Die Absolutheit des Christen-
turns und die Religionsgeschichte, Leipzig 1912,
1.

® W. Pannenberg, Grundfragen systemati-
scher Theologie, Göttingen 1967, 22.
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Setzung galt es damals in zwei Richtungen
innerhalb der Theologie selbst zu verteidi-

gen: auf der einen Seite gegen die existenz-

theologische These vor allem R«e/o//.ß«/Z-

/wa/zns, welche die Geschichte tendenziell
auflöste in die Geschichtlichkeit der Exi-
Stenz; auf der andern Seite gegen die inner-
halb der heilsgeschichtlichen Tradition vor
allem von Martin Kähler entwickelte und

von /far/ flarZ/z aufgenommene These, der

eigentliche Glaubensgehalt sei überge-
schichtlich.

Inzwischen hat sich das geschichtstheo-
logische Denken Pannenbergs weiterentfal-
tet und im Geflecht neuer Herausforderun-

gen und Probleme bewähren können'. Den

neusten und wohl repräsentativsten Nie-

derschlag findet diese Entwicklung nun in
seinem zweiten hier kurz anzuzeigenden
Band gesammelter Aufsätze^. Man muss

Pannenberg dafür dankbar sein, dass er

sein theologisches Denken wiederum in ei-

ner so leicht zugänglichen Weise der theo-

logischen Öffentlichkeit präsentiert', die

davon Kenntnis nehmen sollte. Denn ohne

Zweifel handelt es sich auch in diesen Bei-

trägen um elementare Grundfragen im
Blick auf die systematische Verantwortung
des Wahrheitsanspruches des christlichen
Glaubens.

3. Trinität und Christologie
In ausgezeichneter Weise gilt dies für

die drei in den Band aufgenommenen Stu-

dien zur TnwZäZsZ/zeo/og/e (80-128). Denn

erst diese ermöglicht es wirklich, Gott und
Geschichte zusammenzudenken. Sie bietet
sich an als theologischer Schlüssel zur Fra-

ge nach dem genaueren Verhältnis von
Gott und Geschichte und verknüpft damit
die beiden Grundfragen systematischer

Theologie in elementarer Weise: Indem die

Trinitätslehre den im geschichtlichen Er-
eignis Jesu Christi offenbaren Gott identi-
fiziert, artikuliert sie zugleich das Verhält-
nis Gottes zur Geschichte überhaupt. So ist
der trinitarische Gott in eminenter Weise

der Gott der Geschichte und die endgültige
Wahrheit dieser Geschichte. In dieser Rieh-

tung liegt für Pannenberg die Relevanz des

trinitätstheologischen Denkens für die

Fortentwicklung seiner geschichtstheologi-
sehen Konzeption, und zwar in einer Wei-

se, wie sie in der bisherigen Entfaltung
noch offenblieb".

Aber auch die Studie über den Zusam-

menhang von C/zzisZo/og/e und Theologie
(129-145) lässt die modifizierende Fortent-
wicklung von Pannenbergs christologi-
sehen Bemühungen erkennen: Gegenüber
seiner früher erarbeiteten Christologie",
die entschieden von einem Ansatz «von un-

ten», nämlich von der Geschichte Jesu,

ausging, bringt er jetzt das Wahrheitsmo-

ment der Christologie «von oben» modifi-
zierend ins Spiel, dass auch bei einem Ver-
fahren «von unten» die Wirklichkeit Got-
tes immer schon vorausgesetzt werden

muss, soll die Geschichte Jesu streng als

Se/foZoffenbarung Gottes gedacht werden
können. Es ist wiederum eine trinitätstheo-
logische Geschichtstheologie, in der sich al-
lein dieses wechselseitige Fundierungsver-
hältnis von Christologie und Theologie
überzeugend wahrnehmen lässt. Ermög-
licht wird ein solches Verfahren durch eine

vertiefende Erweiterung des Ansatzes einer

auf den Menschen Jesus konzentrierten
theologischen Reflexion auf die ganze
Menschheitsgeschichte in ihrer Bewegtheit
durch die Gottesfrage und insofern auf die

Religionsgeschichte, die aber als Handeln
Gottes in der Geschichte selbst zu denken
ist.

Der wechselseitige Begründungsbezug
von Anthropologie, Christologie und Theo-
logie durchzieht auch die drei Beiträge zur
Frage der A u/erwecÄ:«rzg Jesu, die das chri-
stologische Schlüsselthema überhaupt dar-
stellt (146-187), insofern hier gezeigt wird,
wie sehr der christliche Auferweckungs-
glaube in einem positiven Verhältnis zu al-
1er menschlichen Sehnsucht nach Vollen-
dung des menschlichen Lebens steht, auch

wenn er deren Inhalt verwandelt: Wenn der
christliche Glaube den auferweckten Chri-
stus verkündet als den eschatologisch neu-
en Menschen, dann geht es bei der Aufer-
weckung um diejenige Zukunft, die an Je-

sus bereits erschienen ist, den Menschen
aber noch bevorsteht.

4. Religion und Geschichte

Mit der Frage nach der Zukunft als der

Bestimmung des Menschen beschäftigt sich

auch eine ganze Reihe weiterer Beiträge.
Dies gilt zunächst für die Studie, die aus

der jüdisch-christlichen Verknüpfung der

religiösen Thematik mit der Esc/zaZo/og/e

erhellende Orientierungen für das religiöse
Bewusstsein unserer gegenwärtigen Situa-
tion gewinnt (66-79). Der entscheidende

Beitrag der christlichen Eschatologie zur
religiösen Situation wird dabei darin gese-

hen, dass die religiöse Erneuerung mit ei-

ner fundamentalen Bejahung der Welt und
ihrer verantwortlichen Gestaltung durch
den Menschen gegenüber allen weltflüchti-
gen Tendenzen verbunden bleibt.

Am deutlichsten unterscheidet sich die-

se christliche Verknüpfung der religiösen
Thematik mit der Eschatologie wohl von
einem religiösen Bewusstsein, das wie das

mythische an einer gründenden Urzeit
orientiert ist. Weil sich auch in der bibli-
sehen Tradition solches mythisches Be-

wusstsein entdecken lässt, ist ein eschatolo-

gisch orientiertes Denken in besonderer

Weise herausgefordert zu einer sachkriti-
sehen Würdigung mythischer Späthorizon-
te in der biblischen und christlichen Über-

lieferung. Mit dieser Problematik beschäf-

tigt sich die ebenso extensive wie intensive

Studie über «C/zr/sZerzZu/rz MyZ/zos»

(13-65). Die hier zum Ausdruck kommen-

de, an der religionswissenschaftlichen Deu-

tung orientierte Bestimmung des Mythi-
sehen skizziert eine gar nicht gross genug
zu veranschlagende Alternative zu dem Ru-

dolf Bultmanns Entmythologisierungspro-

gramm zugrundeliegenden Verständnis des

Mythos und behält gerade darin ihre be-

sondere Aktualität.
Eine thematische Korrespondenz zu

diesen Bemühungen um eine positive Inter-
pretation des Mythischen findet sich in ei-

ner weiteren Studie, in der ein geschichts-

theologisches Verständnis der £w/g£e/Z
GoZZes herausgearbeitet wird, welche die

Zeit nicht von sich exkludiert, sondern als

eschatologisch vermittelte Differenziertheit
in sich aufhebt (188-206). Demgemäss ist
das Verhältnis der geschichtlichen Gegen-

wart zur Ewigkeit als über die Zukunft ver-
mittelt zu denken, so dass die Ewigkeit als

Tiefendimension der Gegenwart in der Ge-

schichte verborgen und eigentlich nur dem

Glauben zugänglich ist. Von daher fällt
nicht nur neues Licht auf die temporale
Struktur der religiösen Erfahrung, sondern

wird auch deutlich, wie sehr die Glaubens-
thematik zu den «Grundfragen» christli-
eher Theologie gehört.

Mit der Geschichtlichkeit der Wirklich-
keit erhebt sich nämlich mit besonderer

Dringlichkeit die Frage nach der Gewiss-
/ze/r des G/azz&ens in einer noch unabge-
schlossenen Geschichte. Mit der umfang-
reichen Arbeit über Wahrheit, Gewissheit
und Glaube (226-264) intendiert deshalb

Pannenberg eine tiefgreifende Revision des

' Vgl. meine Darstellung: Die heilsgeschicht-
liehe Dimension der Theologie. Von der heilsge-
schichtlichen Theologie zur Theologie der Ge-
schichte, in: J. Pfammatter, F. Furger (Hrsg.),
Wege theologischen Denkens, Theologische Be-
richte 8, Zürich 1979, 135-188.

* W. Pannenberg, Grundfragen systemati-
scher Theologie, Band 2, Göttingen 1980, 265
Seiten. - Die Seitenverweise im Text beziehen
sich auf dieses Buch.

' Zu bedauern ist nur, dass der eher versteck-
te als veröffentlichte, aber die Einheit der The-
men «Gott» und «Geschichte» in besonders er-
hellender Weise zum Ausdruck bringende Auf-
satz «Weltgeschichte und Heilsgeschichte», in:
R. Koselleck, W.-D. Stempel (Hrsg.), Geschichte

- Ereignis und Erzählung, München 1973, 307-
323, nicht mitaufgenommen worden ist.

" Dies gilt vor allem für: Gottesgedanke und
menschliche Freiheit, Göttingen 1972.

" Vgl. Grundzüge der Christologie, Güters-
loh 1964. Zur Weiterentfaltung vgl. auch das
Nachwort zur 5. Auflage, Gütersloh 1976, 415-
426.
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traditionellen Verständnisses der Glau-

bensgewissheit: Im Gegenzug zu ihrer Be-

gründung als Implikat einer autoritären
Worttheologie wie gegenüber einer er-
weckungstheologischen Begründung aus

der Erfahrung von Schuld und Vergebung
versucht er, die Gewissheitsfrage über-

haupt neu zu stellen.

Zu einer geschichtstheologisch orien-
tierten Begründung von Glaubensgewiss-
heit gelangt Pannenberg dadurch, dass er

aus der Reflexionsgeschichte dieser The-

matik weithin vergessene Hintergründe
und Aspekte aufarbeitet. Darin bewährt
sich die für sein Denken überhaupt charak-
teristische Verbindung von historischer
und systematischer Reflexion. Pointiert
kommt diese Perspektive auch zum Aus-
druck in der Studie über die Problematik
menschlicher B/Wwng (207-225), in der im

Rückgriff auf den Ursprung des Bildungs-
begriffes im Gedanken der Gottebenbild-
lichkeit die religiöse Dimension von
menschlicher Bildung überhaupt erschlos-

sen wird. Grundlegend für eine Erneue-

rung des Bildungsgedankens ist dabei das

Verständnis der Gottebenbildlichkeit als

Bestimmung des Menschen, so dass es Bil-
dung mit dem Werden der Gottebenbild-
lichkeit im Menschen zu tun hat.

5. Fundamentale Dogmatik
In dieser christlichen Vertiefung erweist

sich der Bildungsgedanke als elementares

Kriterium für die erzieherische Tätigkeit
und führt zu weitreichenden Konsequenzen
für die religiöse Erziehung im umfassenden
Sinne. In gleicher Weise klingen aber auch
alle anderen Studien Pannenbergs in ent-
scheidende ethische und eklesiologische
Perspektiven aus und eröffnen damit eine

wichtige Diskussionsbasis zur Bewältigung
elementarer kirchlicher und gesellschafts-
politischer Probleme. Nur macht es das be-

sondere Charakteristikum dieser Studien

aus, dass solche praktischen Konsequenzen
nicht anders zu haben sind als über den

Weg der Anstrengung des Begriffs, und
das heisst der Reflexion über die «Grund-
fragen systematischer Theologie».

Diese fundamentaltheologischen Fra-

gen rühren deshalb alle ans Zentrum christ-
licher Dogmatik, handelt es sich doch bei

den Themen von «Gott» und «Geschichte»

um zusammengehörige Aspekte der Ge-

samtthematik christlicher Theologie, weil
darin das spezifisch christliche Gottesver-
ständnis mit der Geschichtlichkeit der

Wirklichkeit selbst untrennbar verbunden
ist. Hier liegt der tiefste Grund, warum
Fundamentaltheologie nur als Dogmatik
und umgekehrt vollzogen werden kann:
Kann christliche Theologie an dem Zusam-
menhang der Frage nach Gott mit der Fra-

ge nach dem Sinn und der Wahrheit der
Geschichte nicht ungestraft vorbeisehen,
steht mit dem Thema «Gott und Geschieh-

te» in der Tat die systematische Rechen-

schaft über den christlichen Glauben im
Hinblick auf seinen Wahrheitsanspruch im

Kontext heutiger Erfahrung und heutigen
Wissens überhaupt auf dem Spiel.

Die befreiende Perspektive des theolo-
gischen Denkens Pannenbergs liegt dabei

nicht zuletzt darin, dass es einem auch heu-

te in Kirche und Theologie nicht selten an-
zutreffenden Malum dezidiert wehrt: dem

Unglauben oder Kleinglauben in seiner in-
tellektuellen Dimension, der die Konfron-
tation des christlichen Glaubens mit der

heutigen Wirklichkeitserfahrung scheut

und gerade dadurch den Wahrheitsan-
spruch des Glaubens preisgibt. Demgegen-
über stellt die theologische Arbeit Pannen-
bergs in der Tat, wie sie es für sich selbst

ohne Zweifel in Anspruch nehmen darf,
Bedingungen dafür bereit, «dass das asser-

torische Sprechen christlicher Theologie
und Verkündigung in Freimut und Lauter-
keit stattfinden kann» (12).

Wer sich deshalb mit einem ebenso ge-

genwartsrelevanten wie den christlichen
Glauben vor den heutigen Problemen tief-
greifend verantwortenden theologischen
Denken auseinandersetzen will, dem kön-
nen Pannenbergs Beiträge zu den grundle-
genden Themen christlicher Theologie nur
empfohlen werden. Und wer sich die Mühe
des Studiums nimmt, wird es gewiss nicht
für übertrieben halten, wenn der Rezensent

gerade dieses Buch zu den besonders aus-
drucksstarken Veröffentlichungen der letz-

ten Zeit rechnet.
Kurt Koc/i

Berichte

Zehn Jahre
Aktion No Drugs
Im Bericht des Bundesrates über die

präventiven und therapeutischen Massnah-

men in der Drogenhilfe ist die Aktion Wo

Drugs' der Kaplan-Flury-Stiftung zum er-
stenmal offiziell in ihrem Aufgabenbereich
unter Koordination, Prävention und For-
schung genannt. Seit zehn Jahren ist sie un-
ter der Kontrolle des Departements des In-
nern eine anerkannte internationale Stif-

tung.
Der Stiftungsrat, bestehend aus einem

Dreierkollegium, dem neben Kaplan Flury
als Präsident auch Dr. G. Schech, Anwalt,
Zug, und aus Deutschland Wolfgang
Schmidt, Mitglied des Bundestages, ange-

hören, traf sich bei 25 Stiftungsrats-
Sitzungen seit der Gründung der Stiftung in
unveränderter Formation, unterstützt von
einer Reihe von Beiräten aus den verschie-
densten Sparten des öffentlichen Lebens.

Die Aktion Wo Drugs, die im «Zeichen
des Sonnenrades» die Drogenprophylaxe
mitbegründete, ist im grossen Bereich der
sozialen Tätigkeiten zwar noch immer ein

Waisenkind, da die Notwendigkeit dieser

vollkommen neuen Aufgabe, die sich der

heutigen Gesellschaft stellt, erst seit kurzer
Zeit als wichtig erkannt wurde. Der gegen-

wärtige sprunghafte Anstieg der Drogen-
welle in offiziellen Zahlen, die erschrecken,
und Dunkelziffern, die kaum mehr zu be-

greifen sind, hat die Aktion unvermittelt zu
einem wichtigen Instrument gemacht.

Staatliche Bemühungen um die Drogen-
fragen müssen auf rein neutraler Ebene er-

folgen. Religiöse Momente werden nicht

berücksichtigt. Dabei gibt es aber auch die

Erkenntnis, dass der drogenabhängige
Mensch gewissermassen einer direkten Be-

gegnung mit dem Tod und dem Leben ge-

genübersteht und sich nach der Beziehung

zum absoluten Sein sehnt. Wer hilft ihm
da?

Eine religiöse Betreuung drogenabhän-
giger Jugendlicher gehört nicht nur in den

Aufgabenbereich jedes Seelsorgers, son-
dem ist sehr oft die einzige Hilfe, die ihn
wirklich erreichen kann. Da junge Men-
sehen von psychologisch äusserst raffiniert
vorgehenden Drogenhändlern überlistet
und in die Drogenabhängigkeit hineinge-
lockt werden, sind diese Verführten und
Kranken vom Seelsorger in jedem Fall als

bedauernswerte Opfer anzusehen. Sie wer-
den zwar in Gesprächen mit ihm fast im-
mer eine religiöse Gleichgültigkeit an den

Tag legen und sehr oft die Kirchen angrei-
fen. Solche Reaktionen sind aber, wie die

Erfahrung zeigt, nur Versuche, die eigene

verzweifelte Lage nicht erkennen zu müs-

sen. Zu Beginn der Therapie, die leider erst

wenigen Kranken geboten wird, werden
fast immer tief religiöse Gedanken zu Pa-

pier gebracht. (Siehe: Christus, Herr des

Lebens. Predigtskizzen, Aktion Wo Dn/gs
1981.)

Das Buch «Drogenprophylaxe» der Ak-
tion Wo Drugs ist im ganzen deutschen

Sprachraum zu einem Standardwerk über
diese neuen Lebensfragen, die in ihrer

Wichtigkeit dem Problem des Abortus
nicht nachstehen, geworden. Es ist noch

nicht absehbar, was die Drogenszene uns
noch bringen wird. Sicher wird die Begleit-
kriminalität zur Beschaffung des Stoffes

(ein Gramm Heroin kostet in der Schweiz

bis Fr. 800.-) viele Einwohner direkt be-

treffen und ihnen Schaden zufügen.



Die neuesten Erkenntnisse über die

Drogensituation ergeben aber noch einen

zusätzlichen, bisher kaum beachteten

Aspekt. Der Weg vom ersten Joint eines

Jugendlichen bis zum Ende seiner «Dro-
genkarriere» wird begleitet vom Eingreifen
der Behörden durch Polizei und Gericht,
von den Einweisungen in Spitäler und psy-
chiatrische Anstalten. Bei all diesen Aktio-
nen werden die Eltern und Geschwister di-
rekt mitbetroffen. Sie werden zudem durch
die Tatsache, dass sie wenig Hilfe und Mit-
leid von den Mitmenschen bekommen,
noch in zusätzlichem Masse einem Druck

ausgesetzt, dem sie praktisch nie standhal-

ten können. Sie werden mitverurteilt und
zumeist auch mitverfolgt.

Hinweise

Kurs für kirchliche
Jugendarbeiter,
Erwachsenenbildner,
Sozialarbeiter
Nachdem verschiedene Interessenten

für die geplante «Theologisch-pastorale
Zusatzausbildung für Jugendarbeiter, Er-
wachsenenbildner, Sozialarbeiter im kirch-
liehen Dienst» mitgeteilt haben, dass die

Zeit bis zum vorgesehenen Anmeldeschluss
für die nötigen Abklärungen nicht ausrei-
che, hat sich die Kursleitung entschlossen,
die Anmeldefrist bis zum 31. Mai 1982 zu

verlängern und den Kursbeginn auf den

kommenden Herbst zu verschieben. Inter-
essenten für diese theologisch-pastorale
Zusatzausbildung können beim Sekretariat
«Theologie für Laien», Neptunstrasse 38,

8032 Zürich, Telefon 01 - 47 96 86, die ent-

sprechenden Unterlagen anfordern.

Kurs «Kirche
und Industrie»
Von der katholischen Arbeitsstelle und

dem reformierten Institut Kirche + Indu-
strie, Zürich, wird in der Firma Escher

Wyss AG, Zürich, vom 3.-7. Mai 1982 ein

Kurs für Pfarrer, Vikare und Pastoralassi-

stenten durchgeführt. Durch umfassende

Information, praktische Arbeit und Erfah-
rungsaustausch erhalten die Teilnehmer ei-

Egal, ob der Süchtige seinen Weg wie-

der findet und vielleicht sogar gesund wer-
den kann, was aber nur in seltensten Ein-
zelfällen beobachtet wird, zurück bleibt
immer eine Familie, die ob ihrer Leiden
nicht mehr froh werden kann.

Diese «Drogenfamilien» brauchen den

Seelsorger, auch wenn sie seinen ersten Be-

such nur widerwillig über sich ergehen las-

sen, denn diese Menschen haben zumeist
den Glauben an die Mitmenschen, aber
wohl nie die Hoffnung auf Gott verloren.
Drogenarbeit ist Seelsorge, neues Arbeits-
feld im Dienste Gottes und der Menschen.

A //red F/ury

nen praxisnahen und vielseitigen Zugang
zum betrieblichen Geschehen sowie zu ethi-
sehen und seelsorgerlichen Problemen in
der Welt der Arbeit und der Wirtschaft. In-
teressenten erhalten Auskünfte und detail-
lierte Programme bei der Katholischen Ar-
beitsstelle Kirche + Industrie, Bederstrasse

76, Postfach 18, 8027 Zürich, Telefon 01 -

202 88 44. Die Teilnehmerzahl ist be-

schränkt.

Zur Situation des

Religiösen in den
modernen Medien
Mit der Frage der religiösen Dimension

im Bereich der modernen Medien, insbe-

sondere des Films, befasst sich unter dem

Thema «Sehen und doch nicht sehen» eine

Medientagung, die von der Schweizeri-
sehen Katholischen Filmkommission in

Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Kleinmedieninteres-
sierter am 12./13. März im Priesterseminar
Luzern durchgeführt wird. Ausgehend von
der Beobachtung, dass es immer weniger
Medienproduktionen gibt, die religiöse
oder christliche Wertvorstellungen über-
zeugend zur Darstellung bringen (können
oder wollen), soll versucht werden, den Ur-
Sachen dieser Entwicklung nachzugehen
und damit einen kleinen Beitrag zum Ge-

spräch zwischen Kirche und Kunst bzw.
zwischen Theologie und Film zu leisten.

Die Tagung steht auch Interessierten offen,
die nicht zu den Mitgliedern der veranstal-
tenden Kommissionen gehören. Anmel-
düngen sind bis zum 8. März 1982 zu rieh-
ten an das Filmbüro SKFK, Bederstrasse

76, Postfach, 8027 Zürich, Telefon 01 -

201 55 80.
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Amtlicher Teil

Für alle Bistümer

Sammlungen für die «Benediktiner-
Klöster in Le Barroux (Bédoin)
und in Flavigny-sur-Ozerain»
Die genannten Klöster versenden seit

längerer Zeit Bettelbriefe und bitten um fi-
nanzielle Unterstützung. Für die Schweiz

sind die Einzahlungen auf den Namen
«Kloster St. Josef in Les Laumes» erbeten.

Abklärungen haben ergeben, dass die bei-

den Benediktiner-Klöster in Le Barroux
und in Flavigny-sur-Ozerain kirchlich nicht
anerkannt sind und in keinerlei Beziehung

zur Benediktinischen Konföderation ste-

hen. Unter diesen Umständen machen wir
darauf aufmerksam, dass die angeblichen
Benediktiner-Klöster keine kirchliche Er-
laubnis besitzen, in der Schweiz finanzielle
Mittel zu sammeln.

Solothurn, 5. Februar 1982

Im Namen der General- und
Bischofsvikarenkonferenz:

/osep/t Canefo///
Generalvikar

Bistum Basel

Wahlen und Ernennungen
IFar/îeôoW, bisher Vikar in der

Pfarrei St. Anton in Basel, zum Pfarrer
von Oberwil (BL) (Installation 31. 1.

1982).

/tfArob Leonz Gcrs-swann, lie. phil. et lie.

theol., bis 1980 Religionslehrer in Ölten
und anschliessend Seelsorger in Biel, wurde
zum Pfarrer des neuerrichteten Personal-

Pfarramtes für die Deutschsprachigen der

Pfarrei St. Marien in Biel ernannt (Installa-
tion 13.2. 1982).

Ze/er 7/ims Rwdo//, bisher Pfarrer in
Laufen (BE), zum Pfarrer der Pfarrei Bru-
der Klaus in Bern (Installation 2. 5. 1982).

Adress-Änderungen
To/m«« Arbogast, Pfarresignat in In-

wil, nimmt neu Wohnsitz in 6280 Hoch-
dorf, Schenkenrütiring.

ûF/c/î Bfler/oc/jer, bisher Pfarrer in
Oberwil (BL), wohnt nun in 4102 Binnin-
gen, Neubadrain 8.
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A//cms Be/ser, bisher Pfarrer in Gunz-

gen (SO); seine neue Adresse lautet: 4632

Trimbach, Hagmattstrasse 21.

Dm// ö/ocä, bisher Pfarrer in Laupers-
dorf (SO), ist nach Zug übersiedelt, Gra-
benstrasse 46.

A/hm FwcÄer, bisher Klinikpfarrer in
Königsfelden, stellt sich als Aushilfsseel-

sorger zur Verfügung; seine Adresse: 5200

Brugg, Hafnerstrasse 8.

F>a«z Pfarresignat, ist von
Stüsslingen (SO), in die Kaplanei Finster-
see (ZG) übersiedelt.

A//cms WeA/7/', alt Pfarrer, wird ab 22.
3. 1982 in Berg (TG) an der Kirchstrasse 5

wohnen.

/tütjz Zern/?, bisher Pfarrer in Pfaff-
nau, hat in 6206 Neuenkirch, Zentrum 3,
Wohnsitz genommen.

P/rmm Fne/cFe« hat als Pastoralassi-
stent seinen Dienst in der Pfarrei Köniz
(Talbrünnliweg 2, 3098 Köniz) aufgenom-
men.

FWü/o/wi fFec/u/er, Dr. theol., der im
Sommer 1981 die Leitung der Katecheti-
sehen Arbeitsstelle für den Kanton Solo-
thurn übernahm, hat seit dem 1.1. 1982

sein Büro an der Baselstrasse 12, 4500 So-

lothurn, Telefon 065 - 22 04 85.

Berufung
Dr. Franz Sc/m/efer, bisher Lehrbeauf-

tragter am Institut für Katechetik und Ho-
miletik in München, wurde auf den Lehr-
stuhl für Biblische Theologie - Exegese des

Neuen Testaments an der Universität Re-

gensburg berufen.

Bistum St. Gallen

Fastenmandat 1982

Das diesjährige Wort zur Fastenzeit

von Bischof Dr. Otmar Mäder behandelt
das Thema «Wir alle sind für die Kirche
mitverantwortlich». Das Verlesen des Brie-
fes ist für den 20./21. Februar 1982 (Fas-

nachtssonntag) vorgesehen. Der Text wird
allen Seelsorgern über dieses Wochenende

zugestellt.

Stellenausschreibung
Die Wiederbesetzung des Pfarramtes

IFeasen ist auf Abschluss der Renovation
des Pfarrhauses, anfangs Mai 1982, vorge-
sehen. Interessenten melden sich bis zum
7. März beim Personalamt der Diözese,
Klosterhof 6b, 9000 St. Gallen.

Bischöfliche Pastoralbesuche in den Pfarreien
und Ausländermissionen
Terminplan 1982 II. Teil

Datum Ort Ze/f des ß/sc/io/
Goftesd/'e/jsto

29. August Spanier-Mission Frenkendorf
in Allschwil 09.00 Hänggi
Italiener-Mission Birseck in Dornach 16.30 Hänggi

5. September Burgdorf 09.30 Wüst
11. September Spitäler Basel-Landschaft, Muttenz 15.00 Hänggi

Frenkendorf-Füllinsdorf 16.00 Wüst
12. September Sissachl 09.00 Hänggi

Pratteln 09.30 Wüst
Sissachll 11.00 Hänggi
Italiener-Mission Pratteln 11.45 Wüst

18. September Oberdorf 14.30 Wüst
Liestal 17.00 Wüst
Italiener-Mission Sissach 18.00 Hänggi

19. September Italiener-Mission Muttenz
in Birsfelden 08.30 Hänggi
Gelterkinden 09.15 Wüst
Italiener-Mission Liestal 11.30 Hänggi

25. September Pfeffingen 15.00 Hänggi
26. September Italiener-Mission Bern 09.30 Wüst

Spanier-Mission Bern 15.00 Wüst
3. Oktober Ungarn-Mission Bern 10.30 Hänggi

Kroaten-Mission Bern 17.00 Hänggi
23. Oktober Ettingen 15.00 Hänggi

Therwill 15.00 Wüst
24. Oktober Schönenbuch 09.00 Wüst

Binningen I 09.45 Hänggi
Binningen II 10.45 Hänggi
Therwil II 11.15 Wüst

30. Oktober Oberwill 15.00 Hänggi
Arlesheim 17.00 Wüst

31. Oktober Oberwil II 09.30 Hänggi
Aesch 10.00 Wüst

6. November Worb I 15.30 Hänggi
Belp 16.00 Wüst
Worb II 18.00 Hänggi

7. November Köniz I 09.00 Wüst
Köniz II 11.00 Wüst

Bremgarten 11.00 Hänggi
Münsingen I 15.00 Wüst

Münsingen II 17.00 Wüst
13. November Kehrsatz 10.30 Hänggi

Wabern 15.00 Hänggi
Konolfingen 17.00 Wüst

14. November Bern St. Anton 09.30 Hänggi
Bern St. Mauritius I 09.00 Wüst
Bern St. Mauritius II 10.45 Wüst

20. November Zollikofen I 15.00 Wüst
Zollikofenll 17.00 Wüst
Paroisse de langue française Bern 17.30 Hänggi

21. November Bern Dreifaltigkeit I 09.00 Hänggi
Bern St. Marien (Jubiläum) 10.00 Wüst
Bern Dreifaltigkeit II 11.00 Hänggi

27. November Bern St. Marien 15.00 Wüst
Ostermundigen I 17.00 Hänggi

28. November Ostermundigen II 08.45 Hänggi
Bern Bruder Klaus I 09.00 Wüst
Ittigen 11.00 Hänggi
Bern Bruder Klaus II 11.00 Wüst



Ill
11. Dezember

12. Dezember

Reinach St. Marien 16.00 Hänggi
Reinach St. Nikiaus 17.00 Wüst
Münchenstein (Jubiläum) 18.15 Hänggi
Allschwil St. Peter und Paul 08.45 Wüst
Münchenstein 09.30 Hänggi
Allschwil St. Theresia 11.15 Wüst
Italiener-Mission Allschwil 15.00 Hänggi
Jugendseelsorge Birstal in Reinach 15.30 Wüst

Pastoralbesuch Jugendseelsorge Bern wird später festgelegt.

Vgl. Allgemeine Bemerkungen zur Pastoralreise der Bischöfe von Basel 1982 in SKZ
Nr. 52-53/1981, S. 796 f.

B/sc/zo/sseZrreZorio Z

Bistum St. Gallen

Firmspendung 1982

Sonntag, 2. Mai

Samstag, 15. Mai
Sonntag, 16. Mai
Montag, 17. Mai
Dienstag, 18. Mai
Samstag, 22. Mai
Sonntag, 23. Mai
Samstag, 5. Juni
Sonntag, 6. Juni
Montag, 7. Juni
Dienstag, 8. Juni
Samstag, 12. Juni
Montag, 14. Juni
Dienstag, 15. Juni
Samstag, 19. Juni
Sonntag, 20. Juni

Montag, 21. Juni
Dienstag, 22. Juni
Samstag, 26. Juni
Sonntag, 27. Juni

Montag, 28. Juni
Sonntag, 22. August
Freitag, 27. August
Samstag, 28. August
Montag, 30. August
Samstag, 11. September

Lomt/ZZag

Erwachsenenfirmung :

11.00 Uhr, Kathedrale
(Herz-Jesu-Kapelle)
Ganterschwil
Degersheim
Oberbüren
Oberhelfenschwil
Widnau/Jona *

Gossau-St. Andreas
St. Peterzell/Bütschwil *

Niederuzwil
Niederhelfenschwil
Jonschwil
Rorschach/Wattwil *

Kirchberg
Gähwil
Wil**
Oberuzwil
Neu St. Johann
Alt St. Johann

Winkeln/Appenzell *

Dom

St. Otmar
Mels
Bad Ragaz
Flums
Altstätten/Uznach *

Sonntag, 12. September Herisau
Montag, 13. September Mühlrüti
* Firmspendung durch Bischof Josephus Hasler

Afac/t/m'ZZag

Mogeisberg
Magdenau
Lenggenwil
Lichtensteig

Gossau-St. Paul

Ebnat-Kappel
Zuzwil
Henau

Bazenheid

Mosnang
Lütisburg
Züberwangen
Bichwil
Stein

Wildhaus
Brüggen
St. Gallen-Riethüsli
Niederglatt

Mels-Hl. Kreuz
Buchs

St. Gallen-Halden/
Eschenbach *

St. Georgen
Libingen

** Firmspendung durch beide Bischöfe AnZon Bauwann, Bischöflicher Kanzler

Verstorbene

Emil Wäschle,
Ehrendomherr, St. Gallen
Am Montag, 23. November 1981, starb im

Josefshaus in St. Gallen, wo er seine letzten Le-

bensjahre verbrachte, Ehrendomherr Emil
Wäschle in seinem 81. Lebensjahr. Damit fand
das priesterliche Wirken eines Mannes seine Vol-
lendung, der 45 Jahre im Kanton Schaffhausen
tätig war, wovon allein 39 Jahre als Pfarrer von
Ramsen. Wohl wussten viele um seine zuneh-
menden Altersbeschwerden und kannten seine

Sorge um das immer schwächer werdende Au-
genlicht. Trotzdem traf uns die Nachricht von
seinem Tod völlig überraschend. Noch hatte er

am selben Tag nach dem Mittagessen einen

Bistum Chur

Im Herrn verschieden

Leopo/rZ vor? Fe/Ze«, FesfgnaZ, Fac/te«

Leopold von Feiten wurde am 10. Sep-

tember 1905 in Niedererlinsbach (SO) ge-
boren und am 4. Juli 1937 in Chur zum
Priester geweiht. Er war tätig als Spiritual
im Raphaelsheim in Steinen (1937-1938),
als Professor in der Kantonsschule Kollegi-
um Schwyz (1938-1947), als Pfarrhelfer in
Göschenen (1947-1960), als Rektor der AI-
pinen Schule in Vättis (1960-1971) und als

Kaplan in Lachen (1971-1978). Von 1978

an Résignât in Lachen. Er starb am 3. Fe-

bruar 1982 in Lachen und wurde am 6. Fe-

bruar 1982 in Niedererlinsbach (SO) beer-

digt.

Bistum Sitten

Ferienvertretung
Ein Studentenpriester, der seit drei Jah-

ren in Deutschland studiert, übernimmt ei-

ne Stellvertretung in einer Pfarrei des Ober-
wallis für den Sommer 1982. Interessenten

mögen sich bitte direkt mit ihm in Verbin-
dung setzen: P. Galo Vera, Carl-Sonnen-
schein-Studentenwohnheim, Schickhard-
Strasse 9, D-7400 Tübingen, Telefon 0049 -

07071 - 310181.

•Szsc/zö/Z/c/ie Fa«z/eZ

Stumpen geraucht und einen kleinen Spazier-
gang unternommen, als er kurz nach seiner
Rückkehr ins Haus von Christus heimberufen
wurde. In Ramsen, wo er so lange wirkte, wurde
Ehrendomherr Emil Wäschle am Freitag, 27.
November 1981, im Beisein von über 50 Prie-
stern bestattet.

Emil Wäschle wurde am 27. Mai 1901 in Am-
riswil den Eltern Theodor und Anna Wäschle-
Walser geschenkt. Dem ersten Kind folgten spä-
ter noch 4 Geschwister, und zusammen mit ihnen
ist er aufgewachsen. Nach Beendigung der Ele-
mentarschule zog Emil Wäschle ins Kollegium
nach Sarnen, um dort zu studieren und im Jahre
1922 mit der Matura seine Mittelschulsausbil-
dung abzuschliessen. Seine theologischen Stu-
dien absolvierte er in Luzern, Innsbruck und
Freiburg im Breisgau. Am 17. Juli 1927 empfing
er in Luzern durch Bischof Josef Ambühl die
Priesterweihe. Einige Zeit später, nämlich am 7.

August 1927, feierte er in Berg (TG), wohin seine

Familie inzwischen gezogen war, seine Primiz.
Als erstes Wirkungsfeld wurde dem jungen Vi-
kar die Pfarrei Grenchen (SO) zugewiesen.
Schon nach einem Jahr aber kam er an die Pfar-
rei St. Maria nach Schaffhausen. Hier erlebte er

zusammen mit seinen Mitvikaren den Wechsel
von Pfarrer und Dekan Franz Johann Weber zu
Pfarrer Martin Haag. Beides waren kraftvolle
Priesterpersönlichkeiten, die Katholisch Schaff-
hausen entscheidend mitprägen halfen.
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Nach knapp 6 Jahren Vikar in Schaffhausen,
wurde Emil Wäschle zum Pfarrer der einzigen
mehrheitlich katholischen Gemeinde des Kan-
tons Schaffhausen ernannt. Damit begann ein
segensreiches und einsatzfreudiges Wirken, dass

schlussendlich 39 Jahre dauern sollte. Pfarrer
Wäschle war geprägt von festen und klaren
Grundsätzen, was auch in seinen Predigten und
im Unterricht immer wieder zum Vorschein
kam. Wo es nötig war, scheute er auch den Tadel
nicht, denn die Botschaft Christi zu verkünden
«gelegen oder ungelegen» war ihm tiefstes Her-
zensanliegen. Diese Grundsätzlichkeit war aber

gepaart mit einer grossen Liebe und Sorge zu den
Armen und Schwachen. So gründet er den Haus-
pflegeverein und die freiwillige Krankenpflege in
Ramsen. Auch war sein Haus immer offen für
Bedürftige. Nach der Devise «vorbeugen ist bes-

ser als heilen» war der damalige Pfarrer von
Ramsen aber auch stets besorgt um eine gute
Ausbildung der jungen Menschen. Manchen hat
er zum Studium ermuntert und ihn in seiner
Pfarrstube die ersten Schritte in die lateinische
und griechische Sprache gelehrt. Immer wieder
haben die jungen Menschen auf ihrem Ausbil-
dungsweg bei ihm einen verständnisvollen Bera-
ter und Helfer gefunden. So war es nicht er-
staunlich, dass er während vielen Jahren auch
Schulpräsident von Ramsen war. Er hat sich
auch nicht gescheut, während der Abwesenheit
der Lehrer durch Aktivdienst selber in die Schul-
stube zu stehen, damit die Schüler weiterhin un-
terrichtet wurden. Der frühere Unteroffizier
diente dem Lande auch als Feldprediger, musste
aber auf dieses Amt wegen eines im Dienst erlit-
tenen Gehörschadens verzichten. Später, wäh-
rend des Aktivdienstes, wurde er aber erneut
zum Feldpredigerdienst gerufen.

Über die Grenze seiner Pfarrei hinaus be-
kannt war sein offenes Haus. Schon früh fand
hier seine verwitwete Schwester zusammen mit
ihren Kindern eine neue Heimat und auch eine

neue Aufgabe. Die Lage der Pfarrei Ramsen
nahe der deutschen Grenze brachte es mit sich,
dass Pfarrer Wäschle in diesen Jahren für man-
chen hin- und hergetriebenen Flüchtling zum
Retter wurde. Unter Riskierung seines eigenen
Lebens half er oft bei Nacht und Nebel, dass die

Opfer des Krieges den rettenden Weg fanden. All
sein Einsatz und sein Wirken in Ramsen brachte
auch grosse Freudentage, vor allem die beiden
Primizen und die Tatsache, dass sechs junge
Menschen den Weg zum Ordensberuf gefunden
haben. Sein Denken und seine Sorge galt aber
nicht nur jenen Menschen, denen er direkt be-

gegnete, sondern ganz besonders auch den Mis-
sionen. Immer wieder wies er seine Gläubigen
auf diese wichtige Aufgabe der Kirche hin und
spornte sie an zu grosser Opferbereitschaft. Si-
cher war es für ihn eine Genugtuung, dass nicht
nur mit Geld geholfen wurde, sondern Mitchri-
sten aus Ramsen selber den Weg in die Mission
fanden. Er wollte aber mehr über sie erfahren,
und so hat er grössere Reisen nach Kanada, Afri-
ka und Indien unternommen. Die Berichte über
seine Reisen, die in der damaligen Schaffhauser
Zeitung erschienen, wurden von vielen gerne ge-
lesen.

Aber auch innerhalb der Kirche unseres Bis-
turns wurden Pfarrer Wäschle neue Aufgaben
übertragen. Im Jahre 1958 ernannte ihn Bischof
Dr. Franziskus von Streng zum Dekan von
Schaffhausen. In dieser Stellung als Dekan durf-
te ich den Verstorbenen erstmals kennenlernen.
Er war seinen priesterlichen Mitbrüdern eben-
falls ein klarer Begleiter, oft eher verschlossen.
Wer aber erinnert sich von den damaligen Mit-
gliedern des Dekanates Schaffhausen nicht auch

an die frohen und geselligen Stunden zusammen
mit ihm? Als im Jahre 1970 Bischof Dr. Anton
Hänggi auch jenen Kantonen, die nur proviso-
risch zum Bistum Basel gehörten, einen Dom-
herrn zuerkannte, da fiel die Wahl auf den Pfar-
rer und Dekan in Ramsen. Emil Wäschle wurde
damit zum ersten Domherr des Kantons Schaff-
hausen, allerdings damals noch beschränkt auf
die innerkirchlichen Belange. Im Jahre 1973 trat
Pfarrer Wäschle nach 39 Jahren segensreichen
Wirkens von der Pfarrei Ramsen zurück. Seine

Arbeit wurde anerkannt mit der Verleihung des

Titels eines Ehrendomherrn. Nach kurzer Tätig-
keit als Spiritual in Eppishausen (TG) zog er
nach St. Gallen, wo er seinen Lebensabend ver-
bringen sollte. Anlässlich der Beerdigung hat
sein Nachfolger als Pfarrer von Ramsen, Dom-
herr Willi Studer, den Verstorbenen durch vier
Charaktereigenschaften zu zeichnen versucht.
Pfarrer Wäschle war ein Mann der Religion. Die
Bindung an Gott, die Treue zu Christus und sei-

ner Botschaft haben dieses Leben geprägt. Er
war ein Mann, der den Wert der christlichen Fa-
milie immer wieder betonte und förderte. Er hat
erkannt, dass das Reich Gottes auf die kleinste
Gemeinschaft, die Familie zählen muss. Er war
ein Mann, der eine gute Ausbildung immer wie-
der förderte, denn nur so werde es den jungen
Menschen gelingen, frei und möglichst wertvoll
ihren Lebensweg gestalten zu können. Und
schlussendlich war er ein Mann der Mission, der
diesen ureigensten Auftrag der Kirche immer
und immer wieder wahrnahm.

Nun ruht Ehrendomherr Emil Wäschle vor
jener Kirche, in der er 39 Jahre lang Christus ge-
dient hat. Möge ihm Christus all diese Dienste,
aber auch den Einsatz über die Pfarrei hinaus
reichlich vergelten. Uns allen aber ist seine Treue
und seine Einsatzbereitschaft Ansporn das Reich
Gottes in unserer Zeit zu verkünden.

Or/o Purtec/ieri

Neue Bücher

Das Judentum
Johann Maier, Peter Schäfer, Kleines Lexi-

kon des Judentums, Katholisches Bibelwerk
Stuttgart, Christliche Verlagsanstalt Konstanz,
1981,332 Seiten.

Das vorliegende Lexikon ist eine knappe und
sachkundige Information über das Judentum
aus der Feder zweier nichtjüdischer Judaisten.
Die beiden Autoren haben sich die Aufgabe ge-
stellt, den Laien ein Taschenbuch in die Hand zu
geben, aus dem sie sich zuverlässig über das Ju-
dentum in Geschichte und Gegenwart orientieren
können. Diese Absicht ist den Autoren weitge-
hend gelungen. Soweit wir es feststellen können,
lässt das Lexikon den Leser nicht im Stich.

So kenntnisreich die Artikel sind, wenn es

sich um das Judentum als Religion handelt, so

problematisch sind einige politische Äusserun-

gen. Im Artikel «Israel» (S. 149) ist der Schluss
unverständlich: Die Erwartung Begins, dass Is-
rael die «besetzten Gebiete» behalten könnte,
wird ja gerade nicht von seinen eigenen Partei-
gängern und den Nationalreligiösen «in Frage
gestellt», «die aus heilsgeschichtstheologischen
Gründen nichts vom (befreitem Territorium
preisgeben wollen». M. Begin sucht doch die
Souveränität Israels auch auf die besetzten Ge-
biete auszudehnen, was auf einen Separatfrieden
mit Ägypten herausläuft. Ägypten dürfte jedoch
eine solche Konzeption nicht akzeptieren.

Ebenso unausgewogen ist der Schluss des Ar-
tikels «Christentum» (S. 70f.). J. Maier behaup-
tet, im Staate Israel würde eine Einschränkung
der Religionsfreiheit bestehen. Das Anti-Mis-
sionsgesetz vergleicht er mit dem Antisemitis-
mus. Richtig ist vielmehr, dass das Anti-Mis-
sionsgesetz nur eine Abwerbung vom Judentum
bestraft, wenn materie/fe Vorteile dabei einge-
setzt werden. Die Konversion eines Juden zum
Christentum ist nicht verboten, und es existieren
daher auch judenchristliche Gemeinden. Dass
die Juden den Übertritt zum Christentum nicht
schätzen, da diese Religion im jüdischen Be-
wusstsein mit jahrhundertelanger Verfolgung
verbunden wird, bedeutet jedoch nicht, dass Ju-
den christliche Mission «als eine andere Form
des Genozid» betrachten.

Der Hinweis, dass die theologische Diskus-
sion über das christlich-jüdische Verhältnis nur
zukunftsträchtig sein dürfte, wenn die gesuchte
Lösung nicht auf Kosten der GewEsera/re/Zie/f
einzelner (z..B. Konvertierter) geht, ist natürlich
richtig (Art. «Judenmission», S. 164). Nur hätte
J. Maier doch deutlicher darstellen müssen, dass

es die früher herkömmliche Judenmission heute
kaum noch gibt, weil auch hier ein allmähliches
Umdenken im Gange ist. Judenmission geht es

heute um das Zeugen für Jesus von Nazareth als

den Christus. Einen christlich-jüdischen Dialog
ohne ein solches Zeugnis bedeutete jedoch nur
einen jüdischen Monolog.

Für Juden, die geschichtlich denken, ist «Ju-
denmission» mit Zwangsbekehrung verbunden,
wie diese im Mittelalter praktiziert wurde. Ju-
denmission hatte früher auch die Tendenz einer
geistigen Abwertung des Judentums; Judentum
sei durch das Christentum überholt. Von diesen
Vorurteilen haben sich heute auch missionarisch
eingestellte Christen und deren Institutionen
weitgehend befreit. Im übrigen muss in jeder de-

mokratischen Gesellschaft jedem Bürger ein
Glaubenswechsel möglich sein; das gilt für Chri-
sten wie für Juden. Der polemische Stil in den er-
wähnten Artikeln wäre besser unterblieben. Im
übrigen müsste dann schon erwähnt werden,
dass die grossen Kirchen in den letzten Jahren
kaum je Schwierigkeiten in Israel gehabt haben.
Zu Konflikten ist es meist nur mit schwärmeri-
sehen Sektierern gekommen, die auf Ablehnung
stiessen.

Diese Einwände können jedoch den Wert
dieses kleinen Lexikons kaum mindern. Es bleibt
eine seriöse Leistung; ein Nachschlagewerk, auf
das man sich verlassen kann.

Errat Ludwig LTtr/ic/t

Das Verhältnis von Christen
und Juden zur Sprache
bringen
Der zweite Band der Reihe «Lernprozess

Christen Juden» will auf der Ebene der Gemein-
den und des schulischen Religionsunterrichtes ei-

ne Einstellungsänderung unter Christen und Ju-
den in Gang bringen'. Die Aufforderung zur In-
angriffnahme dieses Projekts ^ entnehmen die

Herausgeber und Verfasser dieser «Freiburger
Leitlinien» den «Vatikanischen Richtlinien und
Hinweisen für die Durchführung der Konzilser-
klärung (Nostra aetate> Nr. 4» vom 3. Januar
1975. Der «Gesprächskreis Juden und Christen
beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken»
übertrug die Aufgabe - die Darstellung des Ju-
dentums im katholischen Religionsunterricht zu
verbessern - an das Pädagogisch-Katechetische
Seminar der Theologischen Fakultät der Univer-
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sität Freiburg i. Br. Das ganze Unternehmen
wurde daher wesentlich auf die Praxis hin ange-
legt. In den «Freiburger Leitlinien» geht es aber
nicht einfach um eine allgemeine Darstellung des

Judentums als Weltreligion, sondern um das Be-
sondere des Verhältnisses von Christentum und
Judentum. Diese theologisch begründete didak-
tische Vorentscheidung liegt dem Konzept des

Buches zugrunde. «Christentum und Judentum
lassen sich also nicht als voneinander völlig
verschiedene oder gar gegeneinander gerichtete
Religionssysteme begreifen» (26).

Der theologischen wie fachdidaktischen Po-
sitionsbestimmung folgen auf gut hundert Seiten
die eigentlichen «Leitlinien». Verhältnisaussagen
über Israel-Kirche werden bibeltheologisch er-
läutert, wobei Rom 9-11 als hermeneutischer
Schlüssel dienen. Dem nicht kritiklos akzeptier-
ten Kapitel (vgl. S. 189) folgen systematisch-
theologische Aussagen über das Verhältnis von
Christentum und Judentum. Innerhalb diesem
werden die Kategorien «Gott», «Bund»,
«Land», «Volk», «Hoffnung-Zukunft» aus der
Juden und Christen gemeinsamen heilsgeschicht-
liehen Perspektive begründet. Der fachdidakti-
sehe Teil enthält religionspädagogische Orientie-
rungen, unter anderem die Ergebnisse einer Um-
frage bezüglich der Einstellung gegenüber den
Juden in der Bundesrepublik Deutschland, eine

Religionsbuch-Analyse, eine religionspsycholo-
gische Abhandlung zur Urteils- und Vorurteils-
bildung als spezifisches Kriterium dieses The-
menbereiches sowie auch konkrete Lernziele zu

christlich-jüdischen Themen.
Antworten aus dem an katholisch-theolo-

gische Systematiker gerichteten Fragenkatalog
enthält der vierte Hauptteil. Diese Antworten
wurden zur fachwissenschaftlichen Grundlage
der «Leitlinien». Die letzten hundert Seiten bein-
halten theologische Kommentare zu den «Leitli-
nien» und thematische Beiträge zu vier brisanten
Themenfeldern: zur Gottesproblematik, zur
Bundesthematik, zum Land, zu den Pharisäern.
Aufgrund der Konzeption dieser «Freiburger
Leitlinien», im besonderen der interdisziplinären
Bemühungen, wollte und konnte man nicht ein-
fach einen allgemeinen Konsensus anstreben;
vielmehr ist eine Pluralität von Meinungen fest-
stellbar. Der besondere Wert dieses Buches liegt
darin, dass es die wissenschaftlich begründete
Bereitung und Planung von Inhalten und Zielen
des Lehrens und Lernens über das Verhältnis
von Christen und Juden ausführt. Die «Leitli-
nien» sollen «für alle, die Lehr- und Lernmate-
rialien für Religionsunterricht, Gemeindekate-
chese und Theologische Erwachsenenbildung zu-
sammenstellen und gebrauchsfertig zu machen
haben, die Gesamtrichtung festlegen und dazu
bestimmte Verfahrensweisen empfehlen und von
anderen abraten» (184).

R/la Egger

* Freiburger Leitlinien zum Lernprozess
Christen Juden. Theologische und didaktische
Grundlegung. Forschungsprojekt «Judentum im
katholischen Religionsunterricht» am Seminar
für Pädagogik und Katechetik der Universität
Freiburg, hrsg. von Günter Biemer. Lernprozess
Christen Juden, Band 2, Patmos Verlag, Düssel-
dorf 1981, 312 Seiten.

^ Der 1. Band dieser Reihe ist die Analyse
von Peter Fiedler, Das Judentum im katholi-
sehen Religionsunterricht, 1980. Der 1982 fol-
gende 3. Band wird heissen: «Was Christen und
Juden füreinander bedeuten».

Lehrstücke zum Dekalog
Jakob J. Petuchowski, Die Stimme vom Si-

nai. Ein rabbinisches Lesebuch zu den zehn Ge-
boten. Aus den hebräischen und aramäischen
Schriften übersetzt und herausgegeben, Verlag
Herder, Freiburg i. Br. 1981, 123 Seiten.

Petuchowski legt einen dritten Band rabbini-
scher Weisheiten vor. Diesmal kreisen die anek-
dotischen Belehrungen um die zehn Gebote vom
Sinai, dem Kernstück jüdischer Offenbarung
und Moral. Diese kleinen Lehrstücke zeigen, wie
die rabbinische Diskussion um die richtige Aus-
legung des Dekalogs in die Mitte jüdischer Weis-
heit und in ein Herzstück israelitischer Frömmig-
keit führt. Auch für Christen ist die Lektüre die-

ser Zeugnisse aus der Halakkah heilsam. Sie sind

ja auch dem Dekalog verpflichtet, und sie kön-
nen hier erfahren, dass das Halten der Gebote
nicht so leicht ist, wie sie gerne meinen.

Leo Ell/m

Fürbitten
Franz Georg Friemel, Fürbitten. In den An-

liegen der Menschen. Nach 180 Themen alphabe-
tisch geordnet, Verlag Herder, Freiburg i.Br.
1980, 224 Seiten.

Wer viele Gottesdienste zu gestalten hat,
weiss, dass es häufig nicht einfach ist, passende
Fürbitten zu formulieren. Es braucht ein feines
theologisches und sprachliches Gespür, das An-
liegen jeweils präzise zu treffen und doch nicht
zu eng zu fassen, sowie das richtige Verhältnis
von Gottes Wirken und aktiver Mitverantwor-
tung der Christen zu finden.

Deshalb sind viele Seelsorger dankbar, dass

der Erfurter Pastoraltheologe F. G. Friemel nach
seinem erfolgreichen ersten Band «Das Gebet
der Gläubigen» ein zweites Fürbittenbuch veröf-
fentlicht hat. Es stellt eine wertvolle Ergänzung
des ersten Bandes dar. Die einzelnen Themen
sind nach Stichworten alphabetisch geordnet. Sie
umfassen ein breites Spektrum des Alltags von
Kirche und Welt und reichen von «Abend» bis
«Zweifel».

Der Verfasser versucht, die Sprache in der
Mitte zu halten zwischen der spontanen Alltags-
spräche und der strengen Sprache der römischen
Liturgie. Für die Adaptation auf die eigene Si-
tuation ermutigt er die Seelsorger, die Sprache
ruhig in die Richtung der spontanen Art zu ver-
ändern. Fürbitten regen immer auch zum eige-
nen Formulieren an. Dessen ist sich Friemel wohl
bewusst. Als Zeichen dafür lässt er die Stelle der
fünften Bitte meistens offen. Doch können sich
die freien Formulierungen theologisch und
sprachlich an der sorgfältigen Vorlage orientie-
ren.

Friemel sieht die Anwendung des neuen Für-
bittenbuchs nicht in erster Linie im Rahmen der
Eucharistiefeier. (Dafür wären auch einige Bei-
spiele von der Form und vom Inhalt her weniger
geeignet.) Das Buch ist «zuerst gedacht für das

Bittgebet im - weitverstandenen - gottesdienstli-
chen Rahmen, etwa bei einem Hausgottesdienst,
als Abschluss eines Abends religiöser Informa-
tion in der Gemeinde, nach einer thematischen
Predigt oder bei andern Gelegenheiten» (S. 6).

Hilfreich für die Gottesdienstgestaltung sind
auch das Schriftstellenverzeichnis, das zu den
einzelnen Themen passende Perikopen enthält,
sowie die Vorschläge zu verschiedenen Gemein-
deantworten und die Singweisen.

//ans/örg Loge/

Zum Bild auf der Frontseite
üBer/iare/ von A'e/fen/mrg (st c/itrc/i c/i'e

Grünr/nng cfes R/os/m zl/fer/iei/igen zu
Sc/ia/f/iansen G 05Oy m// rfem Base/

veröuncfen. /n cten späteren LeOensy'a/iren
wurete E/ter/iarc/ m ä/esetn A7os/er Mönc/i
une/ nac/i seinem Toc/, vor /OSO, a/s Se/iger
vere/ir/. £>as B/W au/ fiter Fron/sei/e giö/
cten A7os/ers/;//er aus c/er Dre/ergruppe von
Sar/rop/iagen in fiter .ST. Br/iaräsArape/te im
Museum zu zl/Zer/iei/igen 04n/äng /2. /a/ir-
/nmcter/) wiec/er.
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Dr. Ernst Ludwig Ehrlich, Hirzenstrasse 10,

4125 Riehen

Otto Purtschert, Pfarrer und Regionaldekan,
Stauffacherstrasse 1, 8200 Schaffhausen

Dr. Sandro Vitalini, Professor, Salesianum,
1700 Freiburg

Hansjörg Vogel, Offenbacher Landstrasse 224,
D-6000 Frankfurt am Main 70
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KEEL & CO. AG
Weine

9428 Walzenhausen
Telefon 071 - 441415
Verlangen Sie unverbindlich

eine kleine Gratisprobe!

Gesucht wird

Haushälterin
gesetzteren Alters zu Priester im Räume Innerschweiz. Einfacher, ruhi-

ger Haushalt bei guter Entlohnung und geregelter Freizeit.

Kontaktnahme erbeten unter Chiffre 1268 an die Inseratenverwaltung
der Schweiz. Kirchenzeitung, Postfach 1027, 6002 Luzern.

Um allen Schulen und Pfarreien, die noch keinen Pro-

jektor 16 mm besitzen, Gelegenheit zu geben, mit dem
16-mm-Tonfilm zu arbeiten, wird eine Aktion gestartet,
bei der Sie 20% Rabatt erhalten.

Es handelt sich um den neuen

Bauer P8 Projektor 16 mm
mit Licht- und Magnetton, automatischer Bedienung und
5 Jahren Garantie.

Verlangen Sie unverbindliche Offerten bei:

Cortux Film AG, Rue de Locarno 8, 1700 Freiburg
Telefon 037-22 58 33

Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon Geschäft und Privat
055 - 75 2432

Katholischer Konfassionsteil des Kantons St. Gallen

Für den Betrieb des Seminars St. Georgen-St. Gallen als Bildungshaus
suchen wir auf 1. Juli 1982 oder nach Vereinbarung eine

Hausleiterin
Einer frohmütigen Hausbeamtin, Familienhelferin oder Hausangestell-
ten mit Fähigkeit zur selbständigen Leitung des Hauswesens, mit Ver-
ständnis für religiöse Belange und Freude am Kontakt mit Gästen und
Mitarbeitern bieten-wir eine interessante und abwechslungsreiche Tä-
tigkeit.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, wie Bildungsgang, bisheri-
ge Tätigkeit, Gehaltsanspruch usw., sind bis 28. Februar 1982 der Ka-
tholischen Administration, Klosterhof 6a, 9000 St. Gallen (Telefon 071
- 2216 72), einzureichen, die auch weitere Auskunft über den Aufga-
benbereich erteilt.

Ein neues Konzept für Heiligland-Reisen

Begegnungen
im Heiligen Land
Im Februar 1981 bereiste der Geschäftsführer von
Orbis-Reisen zusammen mit einer engagierten
Journalistin das Heilige Land mit dem Zweck, zu
verschiedenen christlichen Gemeinden, Institu-
tionen, Schulen und Gemeinschaften Verbin-
dung aufzunehmen. Wir wollten die Möglichkeit
prüfen, ob und wie Pilgergruppen aus der Schweiz
den Mitchristen im Heiligen Land begegnen könn-
ten.

Wir kehrten hocherfreut zurück. Denn überall spür-
ten wir die Freude und herzliche Gastfreundschaft
unserer Gesprächspartner.

Wir sind heute mehr denn je überzeugt, dass es
sinnvoll und notwendig ist. wenn Pfarreigruppen
diese Begegnungen mit den Christen im Heiligen
Land anstreben. Und wir möchten unseren Teil da-
zu beitragen, damit dies gelingt.

Falls Sie sich mit der Vorbereitung einer Heiligland-
Reise befassen, so verlangen Sie doch bitte unsere
umfangreiche Dokumentation. Sie gibt erschöp-
fend Auskunft über Fragen wie

- Reisedaten

- Fluggesellschaften
- Agenten in Israel

- Hotels

- Busunternehmen
- örtliche Reiseführer

aber auch über

- Preise

- Reiseprospekt
- Leistungen, Freiplätze, Bedingungen
- Vorträge über das Heilige Land usw.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

ORBIS-REISEN
Bahnhofplatz 1, 9001 St. Gallen, Telefon 071 - 22 21 33
Reise- und Feriengenossenschaft der Christlichen Sozial-

bewegung
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Kirchlich anerkannte
Flugwallfahrten

Lourdes
Wallfahren darf nicht einfach Tourismus sein. Es hat
einen viel tieferen Sinn. Im Wallfahren bringen Christen
zum Ausdruck, dass sie ihr ganzes Leben als Pilgerfahrt
zu Gott verstehen. - Wenn Glaubende aus aller Welt in
Lourdes zusammenströmen, um dort Gemeinschaft zu
erleben, gemeinsam zu beten, zu singen und Eucharistie
zu feiern, dann erfahren sie da sinnfällig, was Kirche ist:
Ein Volk Gottes auf dem Weg.

«Durch Maria zu Christus» ist das Leitmotiv unserer
diesjährigen Wallfahrten, die wiederum unter der be-
währten und hervorragenden Führung der Redemptori-
sten-Patres stehen. Alle Flüge mit BALAIR, Unterkunft
im Erst-Klass-Hotel «Du Gave».

40 Flüge vom 15. April bis 11. Oktober 1982,
Dauer vier oder fünf Tage, ab Zürich.
Eine frühzeitige Anmeldung ist absolut unerlässlich. Ver-
langen Sie bitte unseren Detailprospekt.

ORBIS-REISEN
Bahnhofplatz 1, 9001 St. Gallen, Telefon 071 - 22 21 33

Kath. Kirchgemeinde Urdorf

Wir suchen auf Frühling 1982 einen vollamtlichen

Katecheten, Laientheologen
oder Seelsorgehelfer
(auch Bewerberinnen sind willkommen)

für folgende Aufgaben:

- Religionsunterricht an der Mittel- und Oberstufe

- ausserschulische Arbeit mit Jugendlichen
- Gestaltung von Jugendgottesdiensten

Weiter wird eine aktive Teilnahme am Pfarreileben ge-
wünscht, daher sollte der Wohnsitz in unserer Gemeinde
sein.
Die Aufgaben könnten auch auf mehrere Katecheten
oder Seelsorgehelfer verteilt werden.

Für Auskünfte oder Bewerbungen steht der Präsident
der Kirchenpflege zur Verfügung, Dr. A. Haueter, Bir-

mensdorferstrasse 141, 8902 Urdorf, Tel. 01 - 73443 03

Die Pfarrei Littau (LU) sucht auf den Sommer 1982 einen

Jugendseelsorger
oder Laientheologen
Wir möchten in unserer Pfarrei mit der neuen Stelle einen
Schwerpunkt setzen in der ausserschulischen Jugendarbeit
(besonders der schulentlassenen Jugend).

Zum Aufgabenbereich würden gehören:

- ca. 4-6 Stunden Religionsunterricht an der Oberstufe
- Betreuung der schulentlassenen Jugendlichen, Aufbau und

Begleitung neuer Gruppen
- Abklärung der Möglichkeiten für den Aufbau eines Jugend-

treffpunktes in Zusammenarbeit mit der Gemeinde

- Mitarbeit in der Gestaltung von Jugend- und Familiengottes-
diensten, der Christenlehre für die Schulentlassenen.

In unserer Pfarrei ist der Anteil der Jugendlichen sehr gross. Ein

initiativer Jugendseelsorger könnte bei uns ein Arbeitsgebiet
finden, in dem noch viel aufgebaut werden kann.

Wer Freude hätte, in einer Vorortsgemeinde von Luzern zu ar-
beiten, erhält nähere Auskunft bei Pfarrer Melchior Käppeli,
Telefon 041 - 55 35 81.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an
den Präsidenten des Kirchenrates, Herrn Josef Fries, Udelbo-
denstrasse 35, 6014 Littau.

Wir Zuger suchen

eine junge, spontane und aufgeschlossene Per-

son mit Erfahrung im Bereich Jugendarbeit, Kate-
chese, Liturgie. Wir sind bereits ein Team von sechs
Leuten, die in den vier Pfarreien der Stadt Zug auf
recht individuelle Art ein gerütteltes Mass an Arbeit
leisten. Aber wir könnten noch Hilfe brauchen und
würden je nach Bewerber unser Pflichtenheft neu
aufgliedern. Unsere Bezahlung ist gut, das Klima
von Seiten der kirchlichen und weltlichen Obrigkeit
in Ordnung.

Der Stellenantritt könnte auf Frühjahr oder Sommer
1982 erfolgen. Eine Dreizimmerwohnung ist vor-
handen.

Am besten erkundigen Sie sich über alles, was Sie
noch wissen möchten, bei einem der beiden nach-
folgenden Adressaten:

M. Stutz, Kirchenratskanzlei,Telefon042-21 2041,
oder H. Aregger, Katechet, Telefon 042 - 21 72 00.
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Kurs für kirchliche Jugendarbeiter,
Erwachsenenbildner, Sozialarbeiter

Im Herbst 1982 beginnt ein Pilotkurs der «Theologisch-
Pastoralen Zusatzausbildung für Jugendarbeiter, Er-

wachsenenbildner, Sozialarbeiter im kirchlichen
Dienst». Die Zusatzausbildung will - aufbauend auf den
bestehenden Grundausbildungen - eine theoretische
und praktische Grundlegung für die berufliche Tätigkeit
im kirchlichen Bereich bilden. Sie will dem Kursteilneh-
mer/der Kursteilnehmerin eine Einführung in die theolo-
gischen Grundfragen vermitteln und eine persönliche
und spirituelle Auseinandersetzung mit Glauben und Kir-
che anregen.
Die Ausbildung ist berufsbegleitend angelegt, dauert ein
Jahr und umfasst 400 Lektionen, verteilt auf einzelne
Kurstage und Intensivwochen.

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung zum
Jugendarbeiter, Sozialarbeiter, Erwachsenenbildner
oder eine entsprechende Ausbildung.
Der Abschluss der Theologisch-praktischen Zusatzaus-
bildung, die von der Deutschschweizerischen Ordina-
rienkonferenz anerkannt ist, wird von der Vereinigung
Theologische Kurse für katholische Laien und Katholi-
scher Glaubenskurs (TKL/KGK) bestätigt.

Ausführliche Informationen sind erhältlich beim Sekre-
tariat «Theologie für Laien», Neptunstrasse 38, 8032
Zürich, Telefon 01 - 47 96 86.
Anmeldeschluss: 31. Mai 1982

Opferschalen Kelche Tabernakel usw. Kunstemail
Planen Sie einen Um- oder Neubau Ihrer Kapelle? Wir beraten
Sie gerne und können auf Ihre Wünsche eingehen.

GEBR. JAKOB + ANTON HUBER
KIRCHENGOLDSCHMIEDE
6030 EBIKON (LU)
Kaspar-Kopp-Strasse 81 041-364400
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0 055 53 23 81

Für
Kerzen

zu

Rudolf Müller AG
Tel.071 -75 15 24

9450 Altstätten SG

Rauchfreie

Opferlichte
in roten oder farblosen Kunststoffbechern können
Sie jetzt vorteilhafter bei uns beziehen.
Keine fragwürdigen Kaufverpflichtungen.
Franko Station bereits ab 1000 Lichte.

Verlangen Sie Muster und Offerte!

HERZOG AG
6210 Sursee, Tel. 045 / 2110 38

Für unser gastliches Bildungszentrum in Wislikofen su-
chen wir einen weiteren

Erwachsenenbildner
Anforderungen: Abgeschlossenes Studium der Theo-

logie und Ausbildung oder mehrjähri-
ge Tätigkeit als Erwachsenenbild-
ner. Nach Möglichkeit sollte unser
neuer Mitarbeiter ordinierter Theolo-
ge sein, damit er im Bildungszentrum
auch den priesterlichen Dienst lei-
sten kann. Erwünscht sind ferner
praktische Erfahrungen in der Pfar-
reiseelsorge.

1. Mai 1982 oder nach Übereinkunft

An den Röm.-kath. Kirchenrat des
Kantons Aargau, Feerstrasse 8,
5000 Aarau, bis spätestens am
22. Februar 1982

Weitere Auskünfte (u.a. über den Aufgabenbereich und
die Anstellungsbedingungen) ertei-
len:
Andreas Imhasly, Leiter des Bil-
dungszentrums Propstei Wislikofen
(Tel. 056 - 5313 55) und das Sekre-
tariat des Kirchenrates (Tel. 064 -

221622)

Stellenantritt:

Bewerbungen:


	

